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Gesetzentwurf
der Bundesregierung

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung haftungsrechtlicher Vorschriften
des Atomgesetzes und zur Änderung sonstiger Rechtsvorschriften

A. Problem und Ziel

Artikel 1 enthält Änderungen des Atomgesetzes, die infolge der Ratifizierung
folgender Protokolle erforderlich werden:

– Protokoll vom 12. Februar 2004 zur Änderung des Übereinkommens vom
29. Juli 1960 über die Haftung gegenüber Dritten auf dem Gebiet der Kern-
energie in der Fassung des Zusatzprotokolls vom 28. Januar 1964 und des
Protokolls vom 16. November 1982 und

– Protokoll vom 12. Februar 2004 zur Änderung des Zusatzübereinkommens
vom 31. Januar 1963 zum Pariser Übereinkommen vom 29. Juli 1960 über
die Haftung gegenüber Dritten auf dem Gebiet der Kernenergie in der Fas-
sung des Zusatzprotokolls vom 28. Januar 1964 und des Protokolls vom
16. November 1982.

Die neuen Mindestdeckungssummen des revidierten Pariser Übereinkommens
erfordern auch eine Anpassung der Vorschriften für die Ermittlung der De-
ckungssummen in der Atomrechtlichen Deckungsvorsorge-Verordnung. Die
notwendigen Änderungen werden in einem eigenständigen Rechtsetzungsver-
fahren vorgenommen.

Artikel 2 enthält eine Folgeänderung zur Änderung des Atomgesetzes.

Durch die Änderungen in den Artikeln 3 und 4 (Änderung des Verwaltungskos-
tengesetzes und der Kostenverordnung zum Atomgesetz) soll das Bundesamt
für Strahlenschutz in die Lage versetzt werden, Kosten für Amtshandlungen
über die Erhebung von Gebühren vollständig zu refinanzieren.

B. Lösung

Zu den Artikeln 1 und 2

Durch das Änderungsprotokoll zum Pariser Übereinkommen sind u. a. folgende
Änderungen der haftungsrechtlichen Vorschriften des Atomgesetzes veranlasst
(Artikel 1):

Anpassung an die Neuregelung des territorialen Anwendungsbereichs; Über-
nahme des erweiterten Schadensbegriffs; Anpassung der Grundsätze zur Be-
stimmung der Deckungsvorsorge; Regelungen zum Gerichtsstand und zum
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Staatenklagerecht; Anpassung der Mitverschuldensregelung; Umstellung der
Währungseinheit vom Sonderziehungsrecht auf Euro.

Das Änderungsprotokoll zum Brüsseler Zusatzübereinkommen erfordert keine
inhaltlichen Anpassungen des nationalen Rechts, da es sich hier um einen klas-
sischen völkerrechtlichen Vertrag mit Rechten und Pflichten nur für die Ver-
tragsstaaten, nicht aber für Bürgerinnen und Bürger handelt.

Des Weiteren werden u. a. folgende Änderungen vorgenommen: EU-konforme
Ausgestaltung bestehender Regelungen; Regelung des Gerichtsstands bei Kla-
gen auf staatliche Freistellung.

Artikel 2 enthält eine Folgeänderung zur Änderung des Atomgesetzes.

Zu den Artikeln 3 und 4

Durch die Aufnahme des Bundesamtes für Strahlenschutz in den Katalog des § 8
Abs. 4 des Verwaltungskostengesetzes und Folgeänderungen in § 7 der Kosten-
verordnung zum Atomgesetz kann das Bundesamt künftig für Amtshandlungen
Gebühren von bisher gebührenbefreiten Rechtsträgern erheben.

C. Alternativen

Keine

D. Kosten der öffentlichen Haushalte

Der öffentlichen Verwaltung werden durch die Änderung des Atomgesetzes und
der Strahlenschutzverordnung keine Kosten entstehen.

Den öffentlichen Haushalten werden durch die Änderung des Verwaltungs-
kostengesetzes und der Kostenverordnung zum Atomgesetz Kosten entstehen,
soweit bestimmte Rechtsträger im Sinne des § 8 Abs. 1 des Verwaltungskosten-
gesetzes (z. B. öffentlich-rechtlich organisierte Universitäten) Antragsteller in
Genehmigungsverfahren nach § 23 der Strahlenschutzverordnung oder nach
§ 28a der Röntgenverordnung sind. Für die Genehmigung der Anwendung
radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung – einschließlich Röntgenstrah-
lung – am Menschen in der medizinischen Forschung sind im Jahr 2006 Kosten-
bescheide mit einem Volumen von ca. 137 000 Euro erlassen worden. Hätte das
Bundesamt für Strahlenschutz für alle Verfahren Gebühren erheben können,
wären Einnahmen in Höhe von ca. 474 000 Euro erzielt worden; die entgan-
genen Einnahmen beliefen sich somit auf ca. 337 000 Euro. Im Jahr 2007 wur-
den 275 Neu- und Änderungsgenehmigungen erteilt. Die Einnahmen betrugen
ca. 145 000 Euro; bei vollständiger Refinanzierung hätten die Einnahmen bei
ca. 480 000 Euro gelegen. Die entgangenen Einnahmen beliefen sich somit auf
ca. 335 000 Euro. Mittelfristig sind etwa 300 Verfahren pro Jahr mit einem
Kostenvolumen von insgesamt ca. 510 000 Euro zu erwarten.

E. Sonstige Kosten

Die im Änderungsprotokoll zum Pariser Übereinkommen vorgesehenen neuen
Mindesthaftungs- und Mindestdeckungssummen bei der Beförderung von
Kernmaterialien (80 Mio. Euro) und für Anlagen mit geringem Risiko (70 Mio.
Euro) könnten möglicherweise zu einer Anhebung von Versicherungsprämien
führen, woraus Anlageninhabern und Beförderern höhere Kosten entstünden,
die nicht bezifferbar sind.

Forschungseinrichtungen, die als gemeinnützig anerkannt sind, werden durch
die Änderung des Verwaltungskostengesetzes und der Kostenverordnung zum
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Atomgesetz Kosten entstehen, soweit sie Antragsteller in Genehmigungsver-
fahren nach § 23 der Strahlenschutzverordnung oder nach § 28a der Röntgen-
verordnung sind (siehe die Ausführungen unter Abschnitt D).

Auswirkungen auf Einzelpreise und das allgemeine Preisniveau, insbesondere
das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.

F. Bürokratiekosten

Für Wirtschaft, Verwaltung sowie Bürgerinnen und Bürger werden keine Infor-
mationspflichten geändert, neu eingeführt oder aufgehoben.
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Anlage 1

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung haftungsrechtlicher Vorschriften
des Atomgesetzes und zur Änderung sonstiger Rechtsvorschriften

Vom …

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Atomgesetzes

Das Atomgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom
15. Juli 1985 (BGBl. I S. 1565), zuletzt geändert durch Arti-
kel 9 Abs. 11 des Gesetzes vom 23. November 2007 (BGBl. I
S. 2631), wird wie folgt geändert:

1. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

,(4) Soweit sich die Haftung nach dem Pariser
Übereinkommen in Verbindung mit § 25 Abs. 1 bis 4
bestimmt, entsprechen für die Anwendung der Vor-
schriften über die Haftung und Deckung dieses
Gesetzes oder einer auf Grund dieses Gesetzes erlas-
senen Rechtsverordnung die Begriffe „nukleares Er-
eignis“, „nuklearer Schaden“, „Kernanlage“, „Kern-
brennstoffe“, „radioaktive Erzeugnisse oder Abfälle“,
„Kernmaterialien“ und „Inhaber einer Kernanlage“
den Begriffsbestimmungen in Artikel 1 Abs. a des
Pariser Übereinkommens. Für die Begriffe „Kernan-
lage“ und „Kernbrennstoffe“ gilt Satz 1 mit der Maß-
gabe, dass Ergänzungen dieser Begriffsbestimmun-
gen durch den Direktionsausschuss für Kernenergie
der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung oder seines Funktionsnachfolgers
(Direktionsausschuss) nach Artikel 1 Abs. a Ziffer ii
und iii des Pariser Übereinkommens erst anzuwenden
sind, wenn sie durch Gesetz oder durch eine Rechts-
verordnung nach § 12a in Kraft gesetzt sind. Befinden
sich zwei oder mehr Kernanlagen eines Inhabers auf
demselben Gelände, so gelten sie, zusammen mit an-
deren dort gelegenen Anlagen, die Kernbrennstoffe
oder radioaktive Erzeugnisse oder Abfälle enthalten,
als eine Kernanlage.‘

b) In den Absätzen 5 und 6 werden jeweils die Wörter
„des Protokolls vom 16. November 1982 (BGBl.
1985 II S. 690)“ durch die Wörter „der Protokolle
vom 16. November 1982 (BGBl. 1985 II S. 690) und
vom 12. Februar 2004 (BGBl. …)“ ersetzt.

2. § 4 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 wird aufgehoben.

b) Absatz 5 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Soweit sich die Haftung nach dem Pariser Über-
einkommen in Verbindung mit § 25 Abs. 1 bis 4 be-
stimmt, hat der Beförderer außerdem eine Bescheini-
gung mit sich zu führen, die den Anforderungen des
Artikels 4 Abs. d des Pariser Übereinkommens ent-
spricht.“

3. § 4a wird wie folgt geändert:

a) In den Absätzen 1 und 2 Satz 1 wird jeweils die An-
gabe „Abs. c“ durch die Angabe „Abs. d“ ersetzt.

b) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter „Haftungshöchst-
betrag des Inhabers der Kernanlage für nukleare
Ereignisse, die im Verlaufe der Beförderung im
Inland eintreten“ durch die Wörter „Höchstbetrag
der Haftung des Inhabers der Kernanlage oder bei
summenmäßig unbegrenzter Haftung des Inha-
bers der Kernanlage der Betrag der Versicherung
oder der sonstigen finanziellen Sicherheit für ein
nukleares Ereignis, das im Verlaufe der Beförde-
rung im Inland eintritt“ ersetzt.

bb) In Satz 2 werden die Wörter „für den erhöhten
Haftungshöchstbetrag“ durch die Wörter „für den
nach Satz 1 erhöhten Betrag“ ersetzt.

c) In Absatz 4 werden die Wörter „nukleare Ereignisse,
die im Verlaufe der Beförderung im Inland eintreten,“
durch die Wörter „ein nukleares Ereignis, das im Ver-
laufe der Beförderung im Inland eintritt,“ ersetzt und
nach dem Wort „Haftungshöchstbetrag“ die Wörter
„oder bei summenmäßig unbegrenzter Haftung des
Inhabers der Kernanlage der Betrag der Versicherung
oder der sonstigen finanziellen Sicherheit“ eingefügt.

4. § 4b Abs. 2 wird aufgehoben.

5. In § 7 Abs. 1c Satz 1 Nr. 2 wird die Angabe „Satz 3“
durch die Angabe „Satz 7“ ersetzt.

6. § 12a wird wie folgt gefasst:

„§ 12a
Ermächtigungsvorschrift (Entscheidung des

Direktionsausschusses)

Die Bundesregierung wird ermächtigt, mit Zustim-
mung des Bundesrates Entscheidungen des Direktions-
ausschusses nach Artikel 1 Abs. a Ziffer ii und iii und
Abs. b des Pariser Übereinkommens durch Rechtsver-
ordnung in Kraft zu setzen, sofern dies zur Erfüllung der
in § 1 bezeichneten Zwecke erforderlich ist.“

7. § 13 Abs. 2 Nr. 1 wird wie folgt gefasst:

„1. bei Anlagen und Tätigkeiten, bei denen sich die
Haftung nach dem Pariser Übereinkommen in Ver-
bindung mit § 25 Abs. 1 bis 4, nach § 25a, nach ei-
nem der in § 25a Abs. 2 genannten internationalen
Verträge oder nach § 26 Abs. 1 in Verbindung mit
Abs. 1a bestimmt, in einem angemessenen Verhält-
nis zur Gefährlichkeit der Anlage oder der Tätigkeit
stehen; soweit sich die Haftung nach dem Pariser
Übereinkommen in Verbindung mit § 25 Abs. 1
bis 4 bestimmt, darf die Deckungsvorsorge die in
Artikel 7 Abs. a und b des Pariser Übereinkommens
festgelegten Beträge nicht unterschreiten,“.



Drucksache 16/9077 – 8 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode

8. In § 15 Abs. 2 wird das Wort „Schaden“ durch die Wör-
ter „nuklearer Schaden“ ersetzt.

9. § 25 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Satz 1 wird das Wort „Schaden“ durch
die Wörter „nuklearer Schaden“ ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter „Geltungsbereich
dieses Gesetzes“ durch das Wort „Inland“ er-
setzt.

bb) In Satz 4 werden die Wörter „wenn der Beför-
derer im Geltungsbereich dieses Gesetzes als
Frachtführer zugelassen oder als Spediteur im
Geltungsbereich dieses Gesetzes seine ge-
schäftliche Hauptniederlassung hat“ durch die
Wörter „wenn der Beförderer im Inland als
Frachtführer oder Spediteur zur Beförderung
befugt ist“ ersetzt.

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Die Bestimmungen des Artikels 9 des Pariser
Übereinkommens über den Haftungsausschluss
bei einem nuklearen Schaden, der auf einem nu-
klearen Ereignis beruht, das unmittelbar auf
Handlungen eines bewaffneten Konfliktes, von
Feindseligkeiten, eines Bürgerkrieges oder ei-
nes Aufstandes zurückzuführen ist, sind nicht
anzuwenden.“

bb) In Satz 2 wird das Wort „Schaden“ durch die
Wörter „nukleare Schaden“ ersetzt.

d) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

„(4) Artikel 2 des Pariser Übereinkommens gilt
mit der Maßgabe, dass in den Fällen des Absatzes a
Ziffer iv der Vorschrift der Inhaber der Kernanlage
auch dann haftet, wenn in dem Nichtvertragsstaat
eine Gesetzgebung über die Haftung für nuklearen
Schaden in Kraft ist, die auf Grundsätzen beruht, die
mit denen des Pariser Übereinkommens nicht iden-
tisch sind.“

e) In Absatz 5 werden die Wörter „Kernmaterialien zu-
rückzuführen ist, die in Anlage 2 zu diesem Gesetz“
durch die Wörter „Kernanlagen, Kernbrennstoffe
und Kernmaterialien zurückzuführen ist, die der
Direktionsausschuss auf Grund der Ermächtigung in
Artikel 1 Abs. b des Pariser Übereinkommens von
der Anwendung des Übereinkommens ausgeschlos-
sen hat und die in einer Rechtsverordnung nach
§ 12a“ ersetzt.

10. § 25a Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) In Nummer 3 werden die Wörter „Geltungsbereich
dieses Gesetzes“ durch das Wort „Inland“ ersetzt.

b) In Nummer 4 werden die Wörter „nukleare Schäden
im Geltungsbereich dieses Gesetzes“ durch die
Wörter „Schäden im Inland“ ersetzt.

c) In Nummer 5 werden die Wörter „Geltungsbereich
dieses Gesetzes“ durch das Wort „Inland“ ersetzt
und das Wort „nukleare“ gestrichen.

11. In § 26 Abs. 1 Satz 2 wird das Wort „einen“ durch das
Wort „einem“ ersetzt.

12. § 27 wird wie folgt gefasst:

„§ 27
Mitwirkendes Verschulden des Verletzten

Hat bei Entstehung des nuklearen Schadens Vorsatz
oder grobe Fahrlässigkeit des Verletzten mitgewirkt, so
gilt § 254 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechend.
Bei Beschädigung einer Sache steht Vorsatz oder grobe
Fahrlässigkeit desjenigen, der die tatsächliche Gewalt
über sie ausübt, Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des
Verletzten gleich.“

13. § 31 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Tritt der nukleare Schaden im Hoheitsgebiet
oder in den völkerrechtlich festgelegten Meereszo-
nen eines anderen Staates ein, so ist Absatz 1 nur
dann und insoweit anzuwenden, als der andere Staat
zum Zeitpunkt des nuklearen Ereignisses im Ver-
hältnis zur Bundesrepublik Deutschland eine Rege-
lung sichergestellt hat, die dem Absatz 1 nach Art,
Ausmaß und Höhe gleichwertig ist. Im Übrigen ist
bei einem nuklearen Schaden im Hoheitsgebiet oder
in den völkerrechtlich festgelegten Meereszonen ei-
nes anderen Staates die Haftung des Inhabers einer
Kernanlage auf den Betrag begrenzt, den der andere
Staat zum Zeitpunkt des nuklearen Ereignisses unter
Einbeziehung einer zusätzlichen Entschädigung auf
Grund internationaler Übereinkommen für den
Ersatz von nuklearem Schaden infolge eines nuklea-
ren Ereignisses im Verhältnis zur Bundesrepublik
Deutschland vorsieht. Die Sätze 1 und 2 gelten auch
für nuklearen Schaden, der an Bord eines Schiffes
oder Luftfahrzeugs, das von einem anderen Staat
registriert wurde, entsteht, soweit sich das Schiff
oder das Luftfahrzeug auf oder über der Hohen See
außerhalb von Hoheitsgebieten oder völkerrechtlich
festgelegten Meereszonen von Staaten befindet. Die
Sätze 1 bis 3 sind nicht auf Staaten anzuwenden, die
zum Zeitpunkt des nuklearen Ereignisses in ihrem
Hoheitsgebiet oder in ihren völkerrechtlich festge-
legten Meereszonen keine Kernanlagen besitzen.“

b) Absatz 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Bei einer Haftung nach dem Pariser Übereinkom-
men in Verbindung mit § 25 Abs. 1, 2 und 4 ist Er-
satz für einen nuklearen Schaden am Beförderungs-
mittel, auf dem sich die Kernmaterialien zur Zeit des
nuklearen Ereignisses befunden haben, nur dann zu
leisten, wenn sich dadurch die für die Befriedigung
anderer Schadensersatzansprüche zur Verfügung
stehende Summe nicht auf einen Betrag vermindert,
der unter 80 Millionen Euro liegt.“

14. § 32 wird wie folgt geändert:

a) Die Absätze 2 und 4 werden aufgehoben.

b) In Absatz 3 werden die Wörter „der Tötung oder
Verletzung eines Menschen gerichtlich geltend ge-
macht werden, haben Vorrang vor“ durch die Wörter
„nuklearen Schadens, der nicht die Tötung oder Ver-
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letzung eines Menschen ist, gerichtlich geltend ge-
macht werden, haben Vorrang vor solchen“ ersetzt.

15. In § 34 Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter „Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes“ durch das Wort „Inland“ ersetzt.

16. § 38 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Hat ein durch ein nukleares Ereignis Geschä-
digter seinen Schaden im Inland erlitten und gewäh-
ren ihm das auf den Schadensfall anwendbare Recht
eines anderen Staates oder die Bestimmungen eines
völkerrechtlichen Vertrages keinen Anspruch auf
Schadensersatz oder Ansprüche, die nach Art, Aus-
maß und Umfang des Ersatzes wesentlich hinter
dem Schadensersatz zurückbleiben, der dem Ge-
schädigten bei Anwendung dieses Gesetzes zuge-
sprochen worden wäre, so gewährt der Bund bis
zum Höchstbetrag der staatlichen Freistellungsver-
pflichtung einen Ausgleich. Satz 1 gilt entspre-
chend, wenn die Rechtsverfolgung in dem Staat,
von dessen Hoheitsgebiet das schädigende Ereignis
ausgegangen ist, aussichtslos ist.“

b) Absatz 2 wird aufgehoben.

c) In Absatz 3 werden die Wörter „Die Absätze 1 und 2
sind“ durch die Wörter „Absatz 1 ist“ und die Wör-
ter „Geltungsbereich dieses Gesetzes“ durch das
Wort „Inland“ ersetzt.

d) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter „den Absätzen 1
und 2“ durch die Angabe „Absatz 1“ ersetzt.

bb) In Satz 2 wird die Angabe „Absatzes 2“ durch
die Wörter „Absatzes 1 Satz 2“ ersetzt.

17. § 40 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 werden die Wörter „im Geltungsbereich
dieses Gesetzes“ durch die Wörter „der Bundesre-
publik Deutschland“ ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 2 werden die Wörter „nukleare
Schäden“ durch die Wörter „einen nuklearen
Schaden“ ersetzt.

bb) Die Nummern 3 und 4 werden aufgehoben.

18. Nach § 40 werden folgende §§ 40a bis 40c eingefügt:

„§ 40a
Gerichtsstand für Schadensersatzklagen

gegen den Inhaber einer Kernanlage

(1) Für Schadensersatzklagen auf Grund des Pariser
Übereinkommens oder auf Grund des Pariser Über-
einkommens in Verbindung mit dem Gemeinsamen
Protokoll, für die nach den Bestimmungen des Pariser
Übereinkommens die Gerichte der Bundesrepublik
Deutschland zuständig sind, ist das Landgericht
ausschließlich zuständig, in dessen Bezirk das nukleare
Ereignis eingetreten ist oder, in den Fällen des Arti-
kels 13 Abs. c des Pariser Übereinkommens, der Sitz
des haftpflichtigen Inhabers der Kernanlage gelegen ist.
Tritt das nukleare Ereignis im Bereich der ausschließ-
lichen Wirtschaftszone der Bundesrepublik Deutsch-

land ein, so ist das Landgericht Hamburg ausschließlich
zuständig.

(2) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch
Rechtsverordnungen für die Bezirke mehrerer Land-
gerichte eines dieser Gerichte als Gericht für die in
Absatz 1 Satz 1 genannten Klagen zu bestimmen. Die
Landesregierungen können diese Ermächtigung auf die
Landesjustizverwaltungen übertragen.

(3) Durch Staatsverträge zwischen Ländern kann die
Zuständigkeit eines Landgerichts für das gesamte Ge-
biet mehrerer Länder begründet werden.

§ 40b
Gerichtsstand bei Klagen
auf Freistellung nach § 34

Für Klagen des Inhabers einer Kernanlage oder des
Besitzers eines radioaktiven Stoffes gegen den Bund
und das zuständige Land auf Freistellung nach § 34 ist
das Landgericht am Sitz der Bundesregierung aus-
schließlich zuständig.

§ 40c
Staatenklagerecht

Ein anderer Vertragsstaat des Pariser Übereinkom-
mens oder ein Vertragsstaat des Wiener Übereinkom-
mens in Verbindung mit dem Gemeinsamen Protokoll
oder ein sonstiger Nichtvertragsstaat im Sinne des
Artikels 2 Abs. a des Pariser Übereinkommens ist be-
fugt, Schadensersatzansprüche für Personen gerichtlich
geltend zu machen, die einen nuklearen Schaden erlit-
ten haben und Angehörige dieses Staates sind oder ih-
ren Wohnsitz oder Aufenthalt in dessen Hoheitsgebiet
haben und ihr Einverständnis dazu erklärt haben.“

19. Die §§ 56, 57a Abs. 1 Nr. 1 bis 3 und § 58 Abs. 3 wer-
den aufgehoben.

20. Anlage 1 wird aufgehoben.

21. Anlage 2 wird aufgehoben.

Artikel 2

Änderung der Strahlenschutzverordnung

§ 18 Abs. 2 der Strahlenschutzverordnung vom 20. Juli
2001 (BGBl. I S. 1714, 2002 I S. 1459), die zuletzt durch
Artikel 2 § 3 Abs. 31 des Gesetzes vom 1. September 2005
(BGBl. I S. 2618) geändert worden ist, wird wie folgt gefasst:

„(2) Bei der Beförderung von Kernmaterialien im Sinne
des § 2 Abs. 4 des Atomgesetzes ist eine Deckungsvorsorge
auch dann zu erbringen, wenn die Aktivitätswerte des Absat-
zes 1 Nr. 4 nicht überschritten werden.“

Artikel 3

Änderung des Verwaltungskostengesetzes

In § 8 Abs. 4 des Verwaltungskostengesetzes vom 23. Ju-
ni 1970 (BGBl. I S. 821), das zuletzt durch Artikel 4 Abs. 9
des Gesetzes vom 5. Mai 2004 (BGBl. I S. 718) geändert
worden ist, wird nach Nummer 7 der Punkt durch ein
Komma ersetzt und folgende Nummer 8 angefügt:

„8. Bundesamt für Strahlenschutz.“
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Artikel 4

Änderung der Kostenverordnung
zum Atomgesetz

Die Kostenverordnung zum Atomgesetz vom 17. Dezem-
ber 1981 (BGBl. I S. 1457), zuletzt geändert durch Artikel 1
der Verordnung vom 15. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3463),
wird wie folgt geändert:

1. § 6 wird wie folgt geändert:

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1.

b) Es wird folgender Absatz 2 angefügt:

„(2) Abweichend von § 8 Abs. 1 Nr. 1 des Ver-
waltungskostengesetzes ist das Bundesamt für Strah-
lenschutz von der Zahlung der Gebühren nach § 2
Satz 1 Nr. 7 nicht befreit.“

2. § 7 wird aufgehoben.

Artikel 5

Inkrafttreten

(1) Die Artikel 1 und 2 treten an dem Tag in Kraft, an dem
das Protokoll vom 12. Februar 2004 zur Änderung des Über-
einkommens vom 29. Juli 1960 über die Haftung gegenüber
Dritten auf dem Gebiet der Kernenergie in der Fassung des
Zusatzprotokolls vom 28. Januar 1964 und des Protokolls
vom 16. November 1982 nach seinem Artikel 20 in Kraft
tritt. Der Tag des Inkrafttretens ist im Bundesgesetzblatt be-
kannt zu geben.

(2) Die Artikel 3 und 4 treten am ersten Tag des auf die
Verkündung dieses Gesetzes folgenden vierten Kalendermo-
nats in Kraft.
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Begründung

A. Allgemeines

I. Zielsetzung und wesentlicher Inhalt

Der Gesetzentwurf enthält folgende Artikel:

Artikel 1 Änderung des Atomgesetzes

Artikel 2 Änderung der Strahlenschutzverordnung

Artikel 3 Änderung des Verwaltungskostengesetzes

Artikel 4 Änderung der Kostenverordnung zum Atom-
gesetz

Artikel 5 Inkrafttreten.

Zu Artikel 1

Artikel 1 enthält im Wesentlichen Änderungen und Ergän-
zungen des Atomgesetzes, die infolge der Ratifizierung fol-
gender Protokolle notwendig werden:

– Protokoll vom 12. Februar 2004 zur Änderung des Über-
einkommens vom 29. Juli 1960 über die Haftung gegen-
über Dritten auf dem Gebiet der Kernenergie in der Fas-
sung des Zusatzprotokolls vom 28. Januar 1964 und des
Protokolls vom 16. November 1982 und

– Protokoll vom 12. Februar 2004 zur Änderung des Zu-
satzübereinkommens vom 31. Januar 1963 zum Pariser
Übereinkommen vom 29. Juli 1960 über die Haftung
gegenüber Dritten auf dem Gebiet der Kernenergie in der
Fassung des Zusatzprotokolls vom 28. Januar 1964 und
des Protokolls vom 16. November 1982.

1. Grundsätze der Haftungsübereinkommen und
wesentliche Inhalte der Änderungsprotokolle

Anfang 1998 nahmen die damals 14 Vertragsstaaten des
Pariser Übereinkommens im Rahmen einer bei der Kern-
energieagentur der Organisation für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit und Entwicklung eingerichteten Ad-hoc-Arbeits-
gruppe die Arbeiten zur Revision des Übereinkommens auf,
mit dem Ziel, den Schutz von Opfern nuklearer Unfälle zu
verbessern. Zudem wurde eine Anpassung an das Wiener
Übereinkommen vom 21. Mai 1963 über die zivilrechtliche
Haftung für nukleare Schäden (BGBl. 2001 II S. 202, 207) in
der durch das Protokoll vom 12. September 1997 geänderten
Fassung notwendig. Auswirkungen dieser Änderungen sind
auf diejenigen Vertragsstaaten des Pariser Übereinkommens
zu erwarten, die wie Deutschland gleichzeitig auch Vertrags-
staaten des Gemeinsamen Protokolls vom 21. September
1988 über die Anwendung des Wiener Übereinkommens
und des Pariser Übereinkommens (BGBl. 2001 II S. 202,
203) sind, denn nach der Rechtslage des Gemeinsamen Pro-
tokolls erstrecken sich die Vorteile des einen Übereinkom-
mens jeweils auch auf Geschädigte in Vertragsstaaten des
anderen Übereinkommens.

1999 beschlossen die damals elf Vertragsstaaten des Brüsse-
ler Zusatzübereinkommens die Revision auch dieses Über-
einkommens mit dem Ziel, die Beträge, die zum Ersatz von
nuklearen Schäden zur Verfügung stehen, wesentlich zu er-
höhen.

Die Vertragsstaaten unterzeichneten die Änderungsprotokol-
le zum Pariser Übereinkommen und zum Brüsseler Zusatz-
übereinkommen auf einer diplomatischen Konferenz am
12. Februar 2004 in Paris.

Pariser Übereinkommen

Das Pariser Übereinkommen vom 29. Juli 1960 wurde zu-
letzt durch das Protokoll vom 16. November 1982 geändert
(BGBl. 1976 II S. 310, 311; 1985 II S. 690). Das Überein-
kommen enthält materiellrechtliche Regeln über die zivil-
rechtliche Haftung des Inhabers einer Kernanlage für Schä-
den, die durch ein nukleares Ereignis verursacht werden. Es
wurde mit unmittelbarer Geltung in das deutsche Recht über-
nommen; in Ergänzung hierzu gilt § 25 ff. des Atomgeset-
zes.

Dem Pariser Übereinkommen liegen folgende Haftungs-
grundsätze zugrunde:

– Gefährdungshaftung des Inhabers einer Kernanlage;

– Konzentrierung der Haftung allein auf den Inhaber der
Kernanlage (sog. rechtliche Kanalisierung);

– Grundsatz der Gleichbehandlung aller Geschädigten un-
abhängig von Staatsangehörigkeit, Wohnsitz oder Auf-
enthalt;

– Haftungsbefreiung nur in abschließend aufgezählten Fäl-
len besonderer höherer Gewalt (z. B. Krieg);

– summenmäßige Haftungsbegrenzung als Regelfall: Die
im bisher geltenden Übereinkommen vorgesehene Haf-
tungshöchstsumme beträgt 15 Mio. Sonderziehungsrech-
te (SZR) des Internationalen Währungsfonds (1 SZR =
1,077 Euro; Stand: 5. Februar 2008); der Direktionsaus-
schuss für Kernenergie der Organisation für wirtschaft-
liche Zusammenarbeit und Entwicklung (im Folgenden:
Direktionsausschuss) hat jedoch am 20. April 1990 emp-
fohlen, den Betrag auf nicht weniger als 150 Mio. SZR
anzuheben;

– Kongruenz von Haftungssumme und obligatorischer De-
ckung der Haftungssumme, die der Inhaber der Kernan-
lage zu erbringen hat;

– Festlegung eines ausschließlichen Gerichtsstands für
Haftpflichtprozesse; zuständig sind regelmäßig die Ge-
richte des Staates, in dem das nukleare Ereignis eintritt.

Das Änderungsprotokoll zum Pariser Übereinkommen ent-
hält folgende wesentliche Neuregelungen:

– Fortfall der Begrenzung der Haftung auf 15 Mio. SZR
bzw. 150 Mio. SZR und Festsetzung eines Mindestbetra-
ges von 700 Mio. Euro (Referenzsumme);

– ausdrückliche Zulassung der unbegrenzten Haftung des
Inhabers einer Kernanlage;

– Anhebung der Mindesthaftung von bisher 5 Mio. SZR
auf 80 Mio. Euro für Beförderungen und 70 Mio. Euro
für Anlagen mit geringem Risiko;

– Umstellung der Währungseinheit von SZR auf Euro;
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– Erweiterung des territorialen Anwendungsbereichs des
Übereinkommens;

– Einführung einer Definition des Begriffs „nuklearer
Schaden“ mit u. a. ausdrücklicher Erstreckung auf Um-
weltschäden;

– Verpflichtung der Vertragsstaaten, jeweils ein einziges
Gericht zu bestimmen, das für nukleare Schadensersatz-
prozesse zuständig ist;

– Festlegung gerichtlicher Zuständigkeiten für Entschädi-
gungsforderungen, die sich aus einem nuklearen Ereignis
innerhalb der ausschließlichen Wirtschaftszone ergeben;

– Aufnahme einer Regelung zum Staatenklagerecht;

– Aufnahme verschiedener Entscheidungen, Empfehlun-
gen und Interpretationen des Direktionsausschusses in
den Text des Übereinkommens.

Brüsseler Zusatzübereinkommen

Das Brüsseler Zusatzübereinkommen vom 31. Januar 1963
wurde ebenfalls zuletzt durch das Protokoll vom 16. Novem-
ber 1982 geändert (BGBl. 1976 II S. 310, 318; 1985 II
S. 690). Es ist akzessorisch zum Pariser Übereinkommen,
d. h. nur ein Vertragsstaat des Pariser Übereinkommens kann
auch Vertragsstaat des Zusatzübereinkommens werden. Das
Zusatzübereinkommen ergänzt das Pariser Übereinkommen
durch die Bereitstellung weiterer finanzieller Mittel zur Erhö-
hung der Entschädigungssummen über den Betrag hinaus,
den der haftpflichtige Inhaber einer Kernanlage nach dem
Pariser Übereinkommen erbringen muss. Diese zusätzlichen
Entschädigungsleistungen stehen nur Geschädigten der Ver-
tragsstaaten des Brüsseler Zusatzübereinkommens zur Verfü-
gung.

Das Brüsseler Zusatzübereinkommen sieht ein dreistufiges
Entschädigungssystem vor:

– Die erste Tranche der Entschädigung ist aus Mitteln des
haftpflichtigen Inhabers bereitzustellen und darf nicht
weniger als 5 Mio. SZR betragen;

– zwischen diesem Betrag und 175 Mio. SZR stellt der
Staat, in dem sich die Kernanlage des haftpflichtigen In-
habers befindet, die weitere Entschädigung sicher (zwei-
te Tranche);

– zwischen 175 Mio. und 300 Mio. SZR stellen die Ver-
tragsstaaten insgesamt weitere Summen durch Beiträge
aus öffentlichen Mitteln bereit (dritte Tranche).

Das Änderungsprotokoll zum Brüsseler Zusatzübereinkom-
men behält das dreistufige Entschädigungssystem bei, er-
höht jedoch die jeweiligen Beträge der drei Tranchen und
enthält weitere Neuregelungen:

– Anhebung der garantierten Gesamtersatzleistung von
bisher 300 Mio. SZR auf 1 500 Mio. Euro, und zwar wie
folgt: erste Tranche mindestens 700 Mio. Euro (das ent-
spricht dem Referenzbetrag des Pariser Übereinkom-
mens); zweite Tranche 500 Mio. Euro; dritte Tranche
300 Mio. Euro;

– Umstellung der Währungseinheit von SZR auf Euro;

– Erweiterung des territorialen Anwendungsbereichs des
Übereinkommens.

2. Regelungsgegenstand des Gesetzentwurfs

Durch das Änderungsprotokoll ist insbesondere veranlasst:

Anpassung an die Neuregelung des territorialen Anwen-
dungsbereichs; Übernahme des erweiterten Schadens-
begriffs; Anpassung der Grundsätze zur Bestimmung der
Deckungsvorsorge; Regelungen zum Gerichtsstand und
zum Staatenklagerecht; Anpassung der Mitverschuldens-
regelung; Umstellung der Währungseinheit von SZR auf
Euro.

Unabhängig vom Änderungsprotokoll werden folgende Än-
derungen vorgenommen: EU-konforme Ausgestaltung be-
stehender Regelungen; Gerichtsstandsregelung bei Klagen
auf Freistellung gegen den Staat; Einführung des Begriffs
„Inland“; redaktionelle Anpassungen; Aufhebung gegen-
standslos gewordener Vorschriften.

Die neuen Mindestdeckungssummen des revidierten Pariser
Übereinkommens erfordern auch eine Anpassung der Vor-
schriften für die Ermittlung der Deckungssummen in der
Atomrechtlichen Deckungsvorsorge-Verordnung. Die not-
wendigen Änderungen werden in einem eigenständigen
Rechtsetzungsverfahren vorgenommen.

Zu Artikel 2

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung des
§ 25 Abs. 5 des Atomgesetzes und zur Aufhebung der
Anlage 2 zum Atomgesetz.

Zu den Artikeln 3 und 4

Mit den Änderungen des Verwaltungskostengesetzes und der
Kostenverordnung zum Atomgesetz soll das Bundesamt für
Strahlenschutz in die Lage versetzt werden, u. a. Kosten, die
durch die Übernahme zusätzlicher Aufgaben infolge der
Neufassung der Strahlenschutzverordnung im Jahr 2001 und
der Änderung von Vorschriften der Röntgenverordnung im
Jahr 2002 entstehen, über die Erhebung von Gebühren voll-
ständig zu refinanzieren.

Zu Artikel 5

Artikel 5 regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.

II. Bundesgesetzliche Regelung

Die Zuständigkeit für die mit dem Gesetzentwurf beabsich-
tigten Änderungen und Ergänzungen des Atomgesetzes und
der Strahlenschutzverordnung (Artikel 1 und 2) ergibt sich
aus der ausschließlichen Gesetzgebungskompetenz des Bun-
des für die Erzeugung und Nutzung der Kernenergie zu
friedlichen Zwecken, die Errichtung und den Betrieb von
Anlagen, die diesen Zwecken dienen, den Schutz gegen
Gefahren, die bei Freiwerden von Kernenergie oder durch
ionisierende Strahlen entstehen, und die Beseitigung radio-
aktiver Stoffe nach Artikel 73 Abs. 1 Nr. 14 des Grund-
gesetzes.

Die Gesetzgebungskompetenz für die vorgesehene Ände-
rung des Verwaltungskostengesetzes und die Folgeänderun-
gen in der Kostenverordnung zum Atomgesetz (Artikel 3
und 4) liegt beim Bund. Hinsichtlich der Materien, für die
der Bund die Sachkompetenz hat (hier nach Artikel 73
Abs. 1 Nr. 14 des Grundgesetzes), folgt die Kompetenz zur
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Regelung des Verwaltungsverfahrens als Annex. Die Kom-
petenz zum Erlass von Gebührenvorschriften folgt der Kom-
petenz zur Regelung des Verwaltungsverfahrens.

III. Gesetzesfolgen

1. Finanzielle Auswirkungen

Kosten der öffentlichen Haushalte

Die im Änderungsprotokoll zum Pariser Übereinkommen
vorgesehene Erhöhung der Haftung des Inhabers einer Kern-
anlage auf einen Mindestbetrag von 700 Mio. Euro hat zur
Folge, dass auch deutsche Opfer künftig höhere Schadens-
summen vom Anlageninhaber eines anderen Vertragsstaates
im Falle eines dort eingetretenen nuklearen Ereignisses er-
halten. Dies führt gleichzeitig dazu, dass Bundesmittel nach
§ 38 Abs. 1 des Atomgesetzes (Ausgleich durch den Bund)
zu einem geringeren Teil oder gar nicht in Anspruch genom-
men werden müssen.

Den öffentlichen Haushalten werden durch die Änderung
des Verwaltungskostengesetzes und der Kostenverordnung
zum Atomgesetz Kosten entstehen, soweit bestimmte
Rechtsträger im Sinne des § 8 Abs. 1 des Verwaltungskos-
tengesetzes (z. B. öffentlich-rechtlich organisierte Universi-
täten) Antragsteller in Genehmigungsverfahren nach § 23
der Strahlenschutzverordnung oder nach § 28a der Röntgen-
verordnung sind. Für die Genehmigung der Anwendung ra-
dioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung – einschließ-
lich Röntgenstrahlung – am Menschen in der medizinischen
Forschung sind im Jahr 2006 Kostenbescheide mit einem
Volumen von ca. 137 000 Euro erlassen worden. Hätte das
Bundesamt für Strahlenschutz für alle Verfahren Gebühren
erheben können, wären Einnahmen in Höhe von ca.
474 000 Euro erzielt worden (entgangene Einnahmen ca.
337 000 Euro). Im Jahr 2007 wurden 275 Neu- und Ände-
rungsgenehmigungen erteilt. Die Einnahmen betrugen ca.
145 000 Euro; bei vollständiger Refinanzierung hätten die
Einnahmen bei ca. 480 000 Euro gelegen (entgangene Ein-
nahmen ca. 335 000 Euro). Mittelfristig sind etwa 300 Ver-
fahren pro Jahr mit einem Kostenvolumen von insgesamt ca.
510 000 Euro zu erwarten.

Bürokratiekosten

Für Wirtschaft, Verwaltung sowie Bürgerinnen und Bürger
werden keine Informationspflichten geändert, neu eingeführt
oder aufgehoben.

Sonstige Kosten

Durch die Anhebung der Haftung des Inhabers einer Kern-
anlage auf einen Mindestbetrag von 700 Mio. Euro und
durch die Erweiterung des territorialen Anwendungsbe-
reichs des Pariser Übereinkommens wird die inländische
Wirtschaft nicht mit Kosten belastet. Nach dem Atomgesetz
haftet der Inhaber einer Kernanlage bereits heute ohne sum-
menmäßige und territoriale Begrenzung.

Die neuen Mindestdeckungssummen für Beförderungen
(80 Mio. Euro) und für Anlagen mit geringem Risiko
(70 Mio. Euro) gehen teilweise über das geltende deutsche
Recht hinaus. Durch eine eventuell hierdurch verursachte
Anhebung von Versicherungsprämien können Anlageninha-
bern und Beförderern höhere Kosten entstehen, die nicht be-

zifferbar sind. Diesen Kosten steht jedoch ggf. eine ebenfalls
nicht bezifferbare Kostenersparnis gegenüber, die sich aus
der im Verordnungswege beabsichtigten Angleichung der
Haftungs- und Deckungsfreigrenzen an die Entscheidung
des Direktionsausschusses vom 18. Oktober 2007 ergeben
könnte.

Gemeinnützig anerkannten Forschungseinrichtungen wer-
den durch die Änderung des Verwaltungskostengesetzes und
der Kostenverordnung zum Atomgesetz Kosten entstehen,
soweit sie Antragsteller in Genehmigungsverfahren nach
§ 23 der Strahlenschutzverordnung oder nach § 28a der
Röntgenverordnung sind (siehe Ausführungen unter Ab-
schnitt D).

Auswirkungen auf Einzelpreise und auf das Preisniveau, ins-
besondere auf das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu er-
warten.

2. Gleichstellungspolitische Auswirkungen

Die gleichstellungspolitischen Auswirkungen wurden ge-
mäß § 2 des Gesetzes zur Gleichstellung von Frauen und
Männern in der Bundesverwaltung und in den Gerichten des
Bundes und gemäß § 2 der Gemeinsamen Geschäftsordnung
der Bundesministerien anhand der Arbeitshilfe „Gender
Mainstreaming bei der Vorbereitung von Rechtsvorschrif-
ten“ untersucht. Die Prüfung ergab, dass Frauen und Männer
weder unmittelbar noch mittelbar unterschiedlich von dem
Gesetzentwurf betroffen sind.

B. Zu den einzelnen Vorschriften

Zu Artikel 1 (Änderung des Atomgesetzes)

Zu Nummer 1 (§ 2)

Zu Buchstabe a

Die neue Formulierung in Absatz 4 Satz 1 stellt klar, dass,
soweit eine Haftung nach dem Pariser Übereinkommen in
Verbindung mit dem Atomgesetz in Betracht kommt, für die
Anwendung der Vorschriften über die Haftung und Deckung
die Begriffsbestimmungen in Artikel 1 Abs. a des Pariser
Übereinkommens maßgeblich sind und keine eigenen De-
finitionen in das Atomgesetz eingeführt werden. Dies
entspricht der bisherigen Rechtslage, die allerdings in der
alten Formulierung des Absatzes 4 in Verbindung mit der
Anlage 1 zum Atomgesetz nicht deutlich zum Ausdruck
kam. Als Folge der ausdrücklichen Verweisung auf die
Begriffsbestimmungen des Pariser Übereinkommens kann
Absatz 1 der Anlage 1 zum Atomgesetz entfallen.

Die Aufnahme des Begriffs „nuklearer Schaden“ in Absatz 4
Satz 1 ist Folge der Einführung dieser Begriffsbestimmung
in das Pariser Übereinkommen:

Bisher sah das Pariser Übereinkommen eine Haftung des In-
habers einer Kernanlage für Personenschäden und Schäden
an oder Verlust von Vermögenswerten vor. Nach herrschen-
der Meinung umfasst der Begriff „Schaden an oder Verlust
von Vermögenswerten“ alle Rechtsgüter, die auch nach
§ 823 Abs. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) ge-
schützt sind. Dieser Haftungsumfang wird durch den neuen
Schadensbegriff im Pariser Übereinkommen nicht geändert.
Der neue Schadensbegriff umfasst folgende zusätzliche Tat-
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bestände, die ebenfalls vor dem Hintergrund des Pariser
Übereinkommens auszulegen sind:

– wirtschaftlicher Verlust, soweit nicht schon bislang
erfasst;

– Kosten von Maßnahmen zur Wiederherstellung geschä-
digter Umwelt;

– Einkommensverlust aus einem unmittelbaren wirtschaft-
lichen Interesse an der Nutzung oder dem Genuss der
Umwelt;

– Kosten von Vorsorgemaßnahmen und anderer Verlust
oder Schaden infolge solcher Maßnahmen.

Der Begriffskatalog wird ferner – ohne inhaltliche Änderung
der bisherigen Rechtslage – ergänzt um die Begriffe „Kern-
brennstoffe“ und „radioaktive Erzeugnisse oder Abfälle“,
die bislang nur in Absatz 1 Nr. 3 und 4 der Anlage 1 zum
Atomgesetz genannt waren.

Artikel 1 Abs. a Ziffer ii des Pariser Übereinkommens be-
zieht in die Definition des Begriffs „Kernanlage“ auch Anla-
gen ein, die Kernbrennstoffe oder radioaktive Erzeugnisse
oder Abfälle enthalten und die vom Direktionsausschuss je-
weils bestimmt werden. Eine vergleichbare Regelung enthält
Ziffer iii für die Definition „Kernbrennstoffe“. Absatz 4
Satz 2 stellt sicher, dass solche vom Direktionsausschuss be-
stimmten Anlagen oder Materialien nicht bereits durch die
bloße Verweisung in Satz 1 auf die entsprechenden Definitio-
nen des Pariser Übereinkommens Eingang in das Atomge-
setz finden, sondern dass hierzu eine ausdrückliche Über-
nahme durch Gesetz oder Verordnung erforderlich ist.

Artikel 1 Abs. a Ziffer ii des Pariser Übereinkommens er-
mächtigt die Vertragsparteien zu bestimmen, dass zwei oder
mehr Kernanlagen eines Inhabers, die sich auf demselben
Gelände befinden, zusammen mit anderen Anlagen auf die-
sem Gelände, die Kernbrennstoffe oder radioaktive Erzeug-
nisse oder Abfälle enthalten, als eine Kernanlage behandelt
werden. Eine solche Regelung enthielt Absatz 1 Nr. 2 letzter
Halbsatz der Anlage 1 zum Atomgesetz. Da die Anlage 1
zum Atomgesetz nunmehr entfällt, wird die Regelung dem
Absatz 4 – sprachlich modifiziert – als neuer Satz 3 ange-
fügt.

Der im bisherigen Absatz 4 enthaltene Begriff „Sonderzie-
hungsrechte“ entfällt, da das Sonderziehungsrecht des Inter-
nationalen Währungsfonds als bisherige Währungseinheit
für Entschädigungsleistungen nach dem Pariser Überein-
kommen und dem Brüsseler Zusatzübereinkommen durch
die Währung Euro abgelöst wurde. Aus diesem Grund kann
auch Absatz 2 der Anlage 1 zum Atomgesetz entfallen.

Zu Buchstabe b

Alle Vertragsstaaten des Pariser Übereinkommens und des
Brüsseler Zusatzübereinkommens, jeweils in der Fassung
der Änderungen von 1964 und 1982, haben die Änderungs-
protokolle am 12. Februar 2004 unterzeichnet. Auch die
Schweizerische Eidgenossenschaft, die den Übereinkom-
men bisher nicht angehörte, hat die Protokolle an diesem Tag
unterzeichnet. Zum völkerrechtlichen Inkrafttreten bedürfen
die Änderungsprotokolle der Ratifizierung; die Angabe der
Fundstelle weist auf die Veröffentlichung des deutschen Ver-
tragsgesetzes im Bundesgesetzblatt Teil II hin.

Zu Nummer 2 (§ 4)

Zu Buchstabe a

Gemäß Absatz 3 bisheriger Fassung bedurfte es keiner De-
ckungsvorsorge, wenn es sich um die Beförderung der in der
Anlage 2 zum Atomgesetz bezeichneten Kernbrennstoffe
handelte. Anlage 2 zum Atomgesetz wird aufgehoben. Maß-
geblich ist künftig die Entscheidung des Direktionsausschus-
ses vom 18. Oktober 2007, die bestimmt, dass Kernbrenn-
stoffe und Kernmaterialien während einer Beförderung und
bei der Verwendung außerhalb einer Kernanlage unter be-
stimmten Voraussetzungen nicht in den Anwendungsbereich
des Pariser Übereinkommens fallen (vgl. auch die Ausfüh-
rungen zu Nummer 9 Buchstabe e). Die Übernahme dieser
Entscheidung erfolgt auf der Grundlage des § 12a durch
Rechtsverordnung. Die Rechtslage für die Beförderung
radioaktiver Materialien stellt sich künftig wie folgt dar:

§ 4 regelt die Genehmigungspflicht und -voraussetzungen
für die Beförderung von Kernbrennstoffen. Kernbrennstoffe
sind die in § 2 Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 3 definierten
radioaktiven Stoffe. Diese umfassen auch, soweit im Scha-
densfalle eine Haftung nach dem Pariser Übereinkommen in
Betracht kommt, Kernbrennstoffe und Kernmaterialien im
Sinne des § 2 Abs. 4. Von der Pflicht zur Deckungsvorsorge
in Höhe von mindestens 80 Mio. Euro darf bei der Be-
förderung von Kernbrennstoffen und Kernmaterialien im
Sinne der Begriffsbestimmungen des Pariser Übereinkom-
mens nicht befreit werden. Das folgt aus der zwingenden
Bestimmung des Artikels 10 des Übereinkommens. Nach
nationalem Recht können hingegen niedrigere Deckungs-
summen für die Beförderung von Kernbrennstoffen oder
Kernmaterialien festgesetzt werden, die durch die Entschei-
dung des Direktionsausschusses wegen des geringen Aus-
maßes der mit diesen Stoffen verbundenen Gefahren aus
dem Anwendungsbereich des Pariser Übereinkommens her-
ausgenommen worden sind. Bei diesen Stoffen kann es sich
um Kernbrennstoffe oder sonstige radioaktive Stoffe im Sin-
ne des § 2 Abs. 1 handeln. Sofern die Menge des spaltbaren
Urans und Plutoniums insgesamt 15 Gramm bzw. die
Konzentration der spaltbaren Isotope 15 Gramm pro
100 Kilogramm nicht übersteigt, werden sie – mit Aus-
nahme von verfestigten hochradioaktiven Spaltprodukt-
lösungen – gemäß § 2 Abs. 3 Satz 1 wie sonstige radioaktive
Stoffe im Sinne des § 2 Abs. 1 behandelt. Soweit erforder-
lich, erfolgt die Erteilung der Beförderungsgenehmigung,
einschließlich der Festsetzung der Deckungsvorsorge, nach
den Vorschriften der Strahlenschutzverordnung; § 4 ist nicht
anzuwenden. Zu befördernde Kernbrennstoffe und Kernma-
terialien, die die genannten Mengenrichtwerte überschreiten,
sind dagegen nach § 4 genehmigungspflichtig.

Die Übernahme der Entscheidung des Direktionsausschus-
ses kann in bestimmten Beförderungsfällen im Vergleich zur
bisherigen Rechtslage auch erstmals zu einer Deckungsvor-
sorgepflicht führen. Die Entscheidung sieht für Uran 235 re-
striktivere Haftungs- und Deckungsfreigrenzen vor als die
bisherige Anlage 2 zum Atomgesetz, nämlich 290 bzw.
400 Gramm Uran 235 je Sendung und zusätzlich eine Men-
genbegrenzung von 15 Gramm Uran 235 pro Versandstück.
Künftig fällt somit die Beförderung von relativ kleinen Men-
gen Uran 235 bzw. Uran, das mit Uran 235 angereichert ist,
in den Anwendungsbereich des Pariser Übereinkommens
und unterliegt somit gemäß Artikel 10 des Übereinkommens
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der Pflicht zur Deckungsvorsorge in Höhe von mindestens
80 Mio. Euro.

Die neue Regelung wirkt sich ferner auf Fälle aus, in denen
Kernbrennstoffe zwischen Staaten, die nicht Vertragspar-
teien des Pariser Übereinkommens sind, über das Gebiet der
Bundesrepublik Deutschland befördert werden. Derartige
Durchfuhren, die nicht in den Anwendungsbereich des Pari-
ser Übereinkommens fallen, waren bisher von der Pflicht zur
Deckungsvorsorge freigestellt, sofern sie unter die Regelung
der Anlage 2 zum Atomgesetz fielen. Künftig ist in diesen
Fällen nach Absatz 2 Nr. 4 stets Deckungsvorsorge zu tref-
fen. Die Verschärfung der Rechtslage dient der Verbesserung
des Schutzes von Personen, die durch ein nukleares Ereignis
während der Durchfuhr geschädigt werden. Da hier das Haf-
tungs- und Deckungssystem des Pariser Übereinkommens
nicht anwendbar ist, ist die Geltendmachung von Ersatz-
ansprüchen bei einem nuklearen Ereignis, das sich im deut-
schen Hoheitsgebiet ereignet, ohnehin erschwert. Es muss
dann wenigstens sichergestellt werden, dass für die Beförde-
rung eine angemessene Deckungsvorsorge vorhanden ist.

Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung an die Auf-
hebung des Absatzes 3 und um eine Änderung als Folge der
Ergänzung des Artikels 4 des Pariser Übereinkommens um
einen neuen Absatz c; dadurch wurde der bisherige Absatz c
zu Absatz d.

Zu Nummer 3 (§ 4a)

Zu Buchstabe a

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung als Folge
der Ergänzung des Artikels 4 des Pariser Übereinkommens
um einen neuen Absatz c; dadurch wurde der bisherige
Absatz c zu Absatz d.

Zu Buchstabe b

Die Änderungen sind Folge der Umstellung von der bishe-
rigen Höchstsummenregelung auf die Festsetzung einer
Mindesthaftungssumme in Artikel 7 des Pariser Überein-
kommens und der hiermit verbundenen Klarstellung, dass
auch die Festsetzung einer unbegrenzten Haftung, wie sie
§ 31 Abs. 1 Satz 1 bereits vorsieht, mit dem Übereinkom-
men vereinbar ist. Da es im Falle einer unbegrenzten Haf-
tung keine Kongruenz zwischen Haftung und Deckung ge-
ben kann – eine unbegrenzte Deckung ist nicht möglich –,
kann sich die nach Absatz 3 zulässige Erhöhung der Summe
nur auf die Deckungsvorsorge beziehen, d. h. auf den Betrag
der Versicherung oder der sonstigen finanziellen Sicherheit.
In diesem Sinne wird der Wortlaut der Vorschrift präzisiert.

Zu Buchstabe c

Für die Haftungsübernahme nach Absatz 4 gilt das zu
Buchstabe b Gesagte entsprechend. Außerdem wird die Vor-
schrift durch die Verwendung des Begriffs „nukleares Ereig-
nis“ im Singular an den Sprachgebrauch des Pariser Über-
einkommens angepasst.

Zu Nummer 4 (§ 4b Abs. 2)

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Aufhebung der
Anlage 2 zum Atomgesetz (vgl. auch die Ausführungen zu
Nummer 2 Buchstabe a).

Zu Nummer 5 (§ 7 Abs. 1c Satz 1 Nr. 2)

Es handelt sich um die Berichtigung eines Verweisungsfeh-
lers.

Zu Nummer 6 (§ 12a)

Bei den Änderungen handelt es sich um redaktionelle An-
passungen an die heutige Bezeichnung des Direktionsaus-
schusses und an die Aufhebung der Anlagen 1 und 2.

Zu Nummer 7 (§ 13 Abs. 2 Nr. 1)

Der Tatbestand des § 26 Abs. 1a war bisher § 13 Abs. 2 Nr. 2
zugeordnet. § 26 Abs. 1a erfasst hingegen Fälle, deren Risi-
kopotential mit dem Risikopotential der im Pariser Überein-
kommen und im Wiener Übereinkommen geregelten Fälle
vergleichbar ist; aus diesem Grund wurde in § 26 Abs. 1a die
Möglichkeit des Entlastungsbeweises für den Haftpflich-
tigen ausgeschlossen. Eine Gleichstellung mit den Fällen der
genannten Übereinkommen muss jedoch auch für den
Bereich der Deckungsvorsorge erfolgen, weshalb sich deren
Bemessung künftig nach den Maßstäben der Nummer 1
richtet.

Die Ergänzung der Nummer 1 um den neuen Halbsatz ist
Folge der Festsetzung der neuen Mindestsummen in
Artikel 7 Abs. a und b des Pariser Übereinkommens. Gemäß
dem geänderten Artikel 10 Abs. a und b des Pariser Überein-
kommens darf die Deckungsvorsorge den Betrag von
700 Mio. Euro für Kernanlagen, von 70 Mio. Euro für Anla-
gen geringen Risikos und von 80 Mio. Euro für die Beförde-
rung von Kernmaterialien nicht unterschreiten.

Zu Nummer 8 (§ 15 Abs. 2)

Die Änderung ist Folge der Einführung des Begriffs „nuk-
learer Schaden“ in das Pariser Übereinkommen.

Dort, wo der Schadensbegriff nicht oder nicht ausschließlich
Schäden i. S. d. Pariser Übereinkommens erfasst, bleibt es
bei der bisherigen Bezeichnung „Schaden“ (z. B. in § 13
Abs. 5 Satz 2, § 26 Abs. 1, § 32 Abs. 1).

Zu Nummer 9 (§ 25)

Zu Buchstabe a

Die Änderung ist Folge der Einführung des Begriffs „nuklea-
rer Schaden“ in das Pariser Übereinkommen.

Zu Buchstabe b

Zu Doppelbuchstabe aa

Es handelt sich um eine redaktionelle, der Terminologie in
§ 4a Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, Abs. 3 Satz 1 und Abs. 4 angepass-
te Änderung. Die bisherige Umschreibung „Geltungsbereich
dieses Gesetzes“ wird insbesondere dann gewählt, wenn sich
der räumliche Geltungsbereich einer Vorschrift nicht auf das
gesamte Gebiet der Bundesrepublik Deutschland erstreckt
oder aber darüber hinausreicht. Das ist hier beides jedoch
nicht der Fall.
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Zu Doppelbuchstabe bb

Die Änderung in Absatz 2 Satz 4 führt zu einer Aufhebung der
Residenz- und Registrierungspflichten als Genehmigungsvor-
aussetzung für eine Haftungsübernahme durch einen Beförde-
rer anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Hier-
durch wird die erforderliche Übereinstimmung mit den
europarechtlichen Vorgaben zur Dienstleistungsfreiheit im
Bereich der einheitlichen Verkehrspolitik hergestellt. Der
Beschränkung der bisherigen Regelung auf in der Bundesrepu-
blik Deutschland zugelassene Frachtführer oder niedergelasse-
ne Spediteure als Voraussetzung für eine wirksame Haftungs-
übernahme durch den Beförderer stehen die Artikel 49, 70
und 71 des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemein-
schaft entgegen. Danach müssen alle auf die Staatsangehö-
rigkeit oder den Sitz abstellenden Diskriminierungen für ge-
bietsfremde, d. h. in einem anderen Mitgliedstaat ansässige
Unternehmen vermieden oder beseitigt werden (Diskriminie-
rungsverbot). Der Zugang zum Beruf des Beförderers ist nun-
mehr auf der Grundlage des Vertrags zur Gründung der Euro-
päischen Gemeinschaft geregelt, so dass kein Raum mehr für
gesonderte nationale Zugangsvorschriften besteht.

Zu Buchstabe c

Zu Doppelbuchstabe aa

Die Änderung in Absatz 3 Satz 1 berücksichtigt, dass eine
„schwere Naturkatastrophe außergewöhnlicher Art“ als bis-
heriger Grund für einen Haftungsausschluss nach Artikel 9
des Pariser Übereinkommens entfällt, weil Kernanlagen so
gebaut und erhalten werden können, dass sie solchen
Katastrophen standhalten. Die Neufassung des Artikels 9
des Pariser Übereinkommens ist für die deutsche Rechtslage
allerdings ohne Auswirkung, da das Atomgesetz die dort ge-
nannten Ausschlussgründe für nicht anwendbar erklärt. Die
Änderung ist insoweit rein redaktionell.

Zu Doppelbuchstabe bb

Die Änderung ist Folge der Einführung des Begriffs „nuklea-
rer Schaden“ in das Pariser Übereinkommen.

Zu Buchstabe d

Nach Artikel 2 des unrevidierten Pariser Übereinkommens
war das Übereinkommen auf nukleare Schäden, die im Ho-
heitsgebiet eines Nichtvertragsstaates eintraten, nur anwend-
bar, wenn das nationale Recht einer Vertragspartei dies aus-
drücklich vorsah. Von dieser Möglichkeit hatte der deutsche
Gesetzgeber mit der bisherigen Regelung in Absatz 4 Ge-
brauch gemacht. Nachdem durch das Änderungsprotokoll
zum Pariser Übereinkommen der territoriale Anwendungs-
bereich erheblich erweitert wurde (u. a. auf nukleare Ereig-
nisse im Hoheitsgebiet von Nichtvertragsstaaten), bedarf es
einer so umfangreichen Abweichungsklausel in Absatz 4
nicht mehr. Vielmehr kann der jetzige Artikel 2 des Überein-
kommens unmittelbar für anwendbar erklärt werden, aller-
dings mit der Maßgabe, dass der Inhaber der Kernanlage
auch dann haftet, wenn der nukleare Schaden in einem Anla-
genstaat, der nicht Vertragspartei des Übereinkommens ist,
eingetreten ist und dieser Staat eine Gesetzgebung über die
Haftung für nuklearen Schaden in Kraft gesetzt hat, die auf
Grundsätzen beruht, die mit denen des Pariser Übereinkom-
mens nicht identisch sind. Diese Erweiterung des Anwen-

dungsbereichs ist durch Artikel 2 Abs. b des Pariser Über-
einkommens gedeckt.

Zu Buchstabe e

Nach dem bisherigen Absatz 5 haftete der Inhaber einer
Kernanlage – wegen des geringen Ausmaßes der damit ver-
bundenen Risiken – nicht nach dem Pariser Übereinkom-
men, sofern der Schaden durch ein nukleares Ereignis verur-
sacht wurde, das auf kleine Mengen von Kernbrennstoffen
oder Kernmaterialien zurückzuführen war, die in der bishe-
rigen Anlage 2 zum Atomgesetz bezeichnet waren. Absatz 5
nimmt nunmehr Entscheidungen des Direktionsausschusses
in Bezug, die auf Grund der Ermächtigung in Artikel 1
Abs. b des Pariser Übereinkommens getroffen wurden, wo-
nach bestimmte Kernanlagen, Kernbrennstoffe und Kernma-
terialien von der Anwendung des Pariser Übereinkommens
ausgenommen werden können (vgl. auch die Ausführungen
zu Nummer 2 Buchstabe a).

Die Werte der bisherigen Anlage 2 zum Atomgesetz waren
teilweise restriktiver als die vom Direktionsausschuss in seiner
Entscheidung vom 18. Oktober 2007 festgelegten Freigrenzen,
die jedoch ebenfalls ein nach Art und Ausmaß begrenztes Ge-
fährdungspotential repräsentieren. Die – durch Rechtsverord-
nung vorgesehene – Übernahme der Entscheidung des Direk-
tionsausschusses wird durch die neue Mindesthaftungs- und
Deckungssumme für Beförderungen notwendig. Ansonsten
würde für die Beförderung relativ kleiner Aktivitäts- und
Kernbrennstoffmengen, für die bisher eine Deckungssumme
in der Größenordnung von einigen 100 000 Euro festgesetzt
wurde, künftig – bei unverändertem Risiko – eine Deckungs-
vorsorge von 80 Mio. Euro bereitgehalten werden müssen.
Dies wäre unter dem Gesichtspunkt der Verhältnismäßigkeit
verfassungsrechtlich bedenklich.

Von der neuen Regelung in Absatz 5 in Verbindung mit der
Entscheidung des Direktionsausschusses vom 18. Oktober
2007 sind hauptsächlich Beförderungen kleiner bis mittel-
großer Aktivitätsmengen und radioaktiver Strahlenquellen
für den wissenschaftlichen, medizinischen und industriellen
Anwendungsbereich (z. B. Radiopharmaka, Forschungsprä-
parate, Radiographiequellen, Test- und Prüfstrahler) betrof-
fen. Die Haftung für diese Beförderungen, die den ganz
überwiegenden Teil der bundesweiten Beförderungen radio-
aktiver Stoffe ausmachen, richtet sich nach § 26 oder nach
sonstigen Haftungsgrundlagen. Die Deckungsvorsorge wird
nach § 13 Abs. 2 Nr. 2 in Verbindung mit der Atomrecht-
lichen Deckungsvorsorge-Verordnung festgesetzt.

Für die Beförderung von Aktivitäts- und Kernbrennstoffmen-
gen, die über den vom Direktionsausschuss festgesetzten Frei-
grenzen liegen, gilt künftig die neue Mindestsummenregelung
des Pariser Übereinkommens in Höhe von 80 Mio. Euro. Die
Anzahl derartiger Beförderungen beläuft sich nach den
Erfahrungen der letzten Jahre auf eine Größenordnung von
bundesweit etwa 350 bis 450 Beförderungen/Jahr und insge-
samt etwa 3 000 bis 4 000 beförderte Versandstücke.

Zu Nummer 10 (§ 25a Abs. 1)

Zu Buchstabe a

Die Änderung ist Folge der nunmehr einheitlichen Verwen-
dung des Begriffs „Inland“ im Atomgesetz (vgl. die Ausfüh-
rungen zu Nummer 9 Buchstabe b Doppelbuchstabe aa).
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Zu Buchstabe b

Der Begriff „nuklearer Schaden“ in Artikel I Nr. 7 des Brüs-
seler Reaktorschiff-Übereinkommens von 1962 ist enger als
die durch das Änderungsprotokoll zum Pariser Übereinkom-
men eingeführte Definition und deckt, wie das unrevidierte
Pariser Übereinkommen, nur Tod, Körper- und Sachschäden
ab. Um Missverständnisse durch die Verwendung gleich-
lautender Begriffe mit unterschiedlichem Inhalt zu vermei-
den, wird im Zusammenhang mit dem Brüsseler Reaktor-
schiff-Übereinkommen künftig von „Schaden/Schäden“
gesprochen.

Im Übrigen wird auf die Ausführungen zu Buchstabe a ver-
wiesen.

Zu Buchstabe c

Auf die Ausführungen zu Buchstabe b wird verwiesen.

Zu Nummer 11 (§ 26 Abs. 1 Satz 2)

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung.

Zu Nummer 12 (§ 27)

Durch die Verweisung auf § 254 BGB war nach dem bishe-
rigen § 27 jede Form eines mitwirkenden Verschuldens des
Verletzten bei der Bemessung des Schadensersatzes zu be-
rücksichtigen. Die Verweisung auf das allgemeine Zivilrecht
war mit den Verpflichtungen aus dem Pariser Übereinkom-
men vereinbar, da dieses keine Mitverschuldensregelung
enthielt. Artikel 11 des Pariser Übereinkommens räumte den
Vertragsstaaten Gestaltungsfreiheit innerhalb der Grenzen
des Übereinkommens bezüglich Art, Form und Umfang des
Schadensersatzes ein.

Das revidierte Pariser Übereinkommen enthält nunmehr in
seinem Artikel 6 Abs. e eine eigene Mitverschuldensrege-
lung, die aus Gründen der weiteren internationalen Rechts-
vereinheitlichung dem Artikel IV Abs. 2 des Wiener Über-
einkommens entlehnt wurde. Nach der neuen Regelung kann
das zuständige Gericht den haftpflichtigen Inhaber einer
Kernanlage ganz oder teilweise von seiner Haftung befreien,
wenn „sich der nukleare Schaden ganz oder teilweise entwe-
der aus grober Fahrlässigkeit der den Schaden erleidenden
Person oder aus einer in Schädigungsabsicht begangenen
Handlung oder Unterlassung dieser Person ergibt, […],
wenn das innerstaatliche Recht dies vorsieht,“.

Aus dem Halbsatz „wenn das innerstaatliche Recht dies vor-
sieht“ folgt, dass Artikel 6 Abs. e des Pariser Übereinkom-
mens eine Kann-Vorschrift ist, die die Vertragsstaaten nicht
zu ihrer Übernahme in das nationale Recht verpflichtet.
Wenn sie jedoch übernommen wird, und die Bundesregie-
rung hält dies für erforderlich, dann ist der durch die Bestim-
mung des Pariser Übereinkommens vorgegebene Rahmen zu
beachten. Das bedeutet, dass nun nicht mehr jede Verschul-
densform berücksichtigt werden darf, sondern nur noch
„grobe Fahrlässigkeit und Schädigungsabsicht“. Leichte
Fahrlässigkeit des Verletzten befreit den Inhaber einer Kern-
anlage somit nicht von seiner Haftung. Mit dieser Einschrän-
kung soll der das Übereinkommen beherrschende Grundsatz
der ausschließlichen und umfassenden Haftung des Inhabers
gestärkt werden; eine Haftungsbefreiung soll nur in eng um-
rissenen Ausnahmefällen zulässig sein.

Das Begriffspaar „grobe Fahrlässigkeit und Schädigungs-
absicht“ (gross negligence and intent to cause damage,
négligence grave et l’intention de causer un dommage) ist
eine Kompromissformel, mit der die unterschiedlichen
Schuldkonzepte der einzelnen Vertragsstaaten erfasst wer-
den sollten. Das bedeutet, dass die Vertragsstaaten nicht
streng an die Wortwahl der Bestimmung gebunden sind. Die
dort genannten Schuldformen werden im Atomgesetz mit
den Begriffen „grobe Fahrlässigkeit“ und „Vorsatz“ erfasst.
Dabei deckt der Begriff „Vorsatz“ alle Vorsatzformen ab.

Der neue § 27 gilt nur für Schadensfälle, auf die das Pariser
Übereinkommen anwendbar ist. Sofern bei Schadensfällen
eine Haftung nach § 26 in Betracht kommt, gilt die Mitver-
schuldensregelung des Bürgerlichen Gesetzbuchs.

Zu Nummer 13 (§ 31)

Zu Buchstabe a

Die Neufassung des Absatzes 2 ist Folge des erweiterten ter-
ritorialen Anwendungsbereichs des Pariser Übereinkom-
mens und des Brüsseler Zusatzübereinkommens. Die Über-
einkommen sind nunmehr auch auf nukleare Schäden
anzuwenden, die in den völkerrechtlich festgelegten Meeres-
zonen eines Vertragsstaates oder an Bord eines in dem Ver-
tragsstaat registrierten Schiffes oder Luftfahrzeugs eintreten.
Dementsprechend wird der Wortlaut der Sätze 1 und 2 präzi-
siert. Die weitere Änderung in Satz 2 ist Folge der Einfüh-
rung des Begriffs „nuklearer Schaden“ in das Pariser Über-
einkommen.

Die Reziprozitätsregelung des Absatzes 2 Satz 1 und 2 in der
bisherigen Fassung wurde durch das Neunte Gesetz zur Än-
derung des Atomgesetzes vom 5. März 2001 (BGBl. I
S. 326) eingefügt und wird bis auf die genannten Änderun-
gen beibehalten. Das heißt: Nach Satz 1 haftet der deutsche
Inhaber bei Auslandsschäden unbegrenzt nur dann, wenn
auch in dem Staat, in dem der Schaden eingetreten ist, im
Verhältnis zur Bundesrepublik Deutschland eine unbegrenz-
te Haftung vorgesehen ist. Satz 2 sieht Reziprozität auch im
Verhältnis zu den Staaten vor, die ihrerseits gegenüber Ge-
schädigten in der Bundesrepublik Deutschland summenmä-
ßig begrenzt Ersatz leisten. Hier wird die Haftung des Inha-
bers einer Kernanlage auf den Betrag begrenzt, den der
andere Staat für die Entschädigung von Opfern in Deutsch-
land vorsieht. Erfasst werden Schäden in Staaten, die Ver-
tragsstaaten des Pariser Übereinkommens und des Brüsseler
Zusatzübereinkommens sind, ferner in Staaten, die Vertrags-
staaten des Wiener Übereinkommens sind, sofern dessen
Anwendung auf in Deutschland erlittene Schäden durch das
Gemeinsame Protokoll sichergestellt ist, sowie, vorbehalt-
lich des Satzes 4, in sonstigen Staaten.

Die Reziprozitätsregelung würde für sich genommen aller-
dings dem neu in das Pariser Übereinkommen eingefügten
Artikel 7 Abs. g widersprechen, soweit sie die Vertragsstaa-
ten des Wiener Übereinkommens/Gemeinsamen Protokolls
erfasst. Artikel 7 Abs. g sieht zwar vor, dass ein Vertrags-
staat des Pariser Übereinkommens gegenüber einem Nicht-
vertragsstaat den Haftungsbetrag für nukleare Schäden nied-
riger als die im Übereinkommen nunmehr vorgesehenen
Mindestbeträge festsetzen kann, wenn der Nichtvertragsstaat
keine Leistungen in entsprechender Höhe auf der Grundlage
der Gegenseitigkeit gewährt. Diese Reziprozitätsregelung
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gilt aber nur im Verhältnis zu solchen Nichtvertragsstaaten,
auf die das Pariser Übereinkommen gemäß Artikel 2 Abs. a
Ziffer iv anwendbar ist. Nicht erfasst sind hingegen die
Nichtvertragsstaaten im Sinne des Artikels 2 Abs. a Ziffer ii,
d. h. Staaten, die dem Wiener Übereinkommen/Gemein-
samen Protokoll angehören. Die meisten dieser Staaten ge-
währen jedoch ebenfalls einen deutlich geringeren Scha-
densausgleich als die im Pariser Übereinkommen festgelegte
Referenzsumme, sodass auch hier das Bedürfnis nach einer
Reziprozitätsregelung besteht.

Diese Regelungslücke offenbarte sich erst kurz vor Unter-
zeichnung der Änderungsprotokolle zum Pariser Überein-
kommen und zum Brüsseler Zusatzübereinkommen am
12. Februar 2004; inhaltliche Änderungen waren in diesem
Verfahrensstadium nicht mehr möglich, ohne dass erheb-
liche Verzögerungen hätten in Kauf genommen werden
müssen.

Eine Reziprozitätsregelung im Verhältnis der Vertragsstaa-
ten des Wiener Übereinkommens/Gemeinsamen Protokolls
war aber auch deshalb nicht ohne weiteres möglich, weil
Artikel IV Abs. 2 des Gemeinsamen Protokolls Gleichbe-
handlung der Geschädigten in Vertragsstaaten des Pariser
Übereinkommens und der in Vertragsstaaten des Wiener
Übereinkommens/Gemeinsamen Protokolls verlangt. Rezi-
prozität nur gegenüber letzteren wäre eine unzulässige Dis-
kriminierung im Verhältnis zu ersteren. Eine Gegenseitig-
keitsregelung gegenüber Vertragsstaaten des Wiener
Übereinkommens/Gemeinsamen Protokolls ist nur dann zu-
lässig, wenn Reziprozität auch im Verhältnis zu Vertrags-
staaten des Pariser Übereinkommens gefordert wird. Im
Verhältnis zu diesen ist Gegenseitigkeit bezüglich der Haf-
tungssummen jedoch bis zur Höhe der Referenzsumme von
700 Mio. Euro garantiert, eine Gegenseitigkeitsklausel ist
also eine reine Formalität ohne inhaltliche Bedeutung,
soweit es um Reziprozität in Bezug auf niedrigere Haftungs-
summen geht.

Die Vertragsstaaten des Pariser Übereinkommens haben sich
am 22. November 2004 auf diese Rechtsauffassung verstän-
digt und beschlossen, den Vertragsstaaten die Möglichkeit ein-
zuräumen, auf der Grundlage eines Vorbehalts im Verhältnis
zu anderen Staaten – also ohne Beschränkung auf Vertrags-
staaten des Wiener Übereinkommens/Gemeinsamen Proto-
kolls – Haftungssummen festzusetzen, die weniger als
700 Mio. Euro betragen, sofern der andere Staat keine Gegen-
seitigkeit gewährt. Ein solcher Vorbehalt bedarf gemäß Arti-
kel 18 des Pariser Übereinkommens der Zustimmung aller
Vertragsstaaten. Diese haben deshalb eine Gemeinsame Erklä-
rung beschlossen, die den Wortlaut des anzubringenden Vorbe-
halts festlegt und zugleich die vorweggenommene Zustim-
mung zu einem solchen Vorbehalt enthält. Die Gemeinsame
Erklärung lautet in der englischen Fassung:

‘Meeting of the Contracting Parties
to the Paris Convention

22/11/04

Draft Proposal for a Joint Declaration of the Signatories
to the Protocol of 12 February 2004 to Amend the Convention

on Third Party Liability in the Field of Nuclear Energy

The Signatories to the Protocol of 12 February 2004 to
Amend the Convention on Third Party Liability in the Field
of Nuclear Energy (the Paris Convention) hereby declare

that if the following reservation is made in accordance with
Article 18 of the Paris Convention, such a reservation is ac-
cepted:

“[Name of State making reservation], without prejudice to
Article 2(a)(iii), reserves the right to establish in respect of
nuclear damage suffered in the territory of, or in any
maritime zones established in accordance with international
law of, or on board a ship or aircraft registered by, a State
other than [Name of State making reservation], amounts of
liability lower than the minimum amount established under
Article 7(a) to the extent that such other State does not afford
reciprocal benefits of an equivalent amount.”’

Der neue Satz 3 gilt für Schäden an Bord von Schiffen oder
Flugzeugen, die sich auf oder über der hohen See außerhalb
von Hoheitsgebieten oder Meereszonen von Staaten befin-
den. Anwendbar ist die für den jeweiligen Heimatstaat gel-
tende Höchstsummenregelung. Befinden sich die Fahrzeuge
in oder über Hoheitsgebieten oder Meereszonen, so gelten
die für die jeweiligen Staaten anwendbaren Vorschriften, im
Falle Deutschlands also Absatz 1; bei anderen Staaten gilt
die jeweils für diesen Staat anwendbare Höchstsummenrege-
lung. Mit dieser Regelung wird Artikel 2 Abs. a letzter Halb-
satz des Pariser Übereinkommens umgesetzt.

Für nukleare Schäden in Staaten, die zum Zeitpunkt des nu-
klearen Ereignisses in ihrem Hoheitsgebiet oder in ihren völ-
kerrechtlich festgelegten Meereszonen keine Kernanlagen be-
sitzen, wird die Haftungsgrenze aufgehoben, die nach dem
bisherigen Absatz 2 Satz 3 bis zum Höchstbetrag nach dem
Brüsseler Zusatzübereinkommen reichte. Hintergrund ist die
Neuregelung in Artikel 2 Abs. a Ziffer iii des Pariser Überein-
kommens, die den territorialen Anwendungsbereich des Über-
einkommens u. a. auf solche Staaten ausdehnt, um zu vermei-
den, dass dortige Geschädigte unangemessen benachteiligt
werden, wenn sie ohne Schadensersatzanspruch gegen den
Anlageninhaber des Staates blieben, in dem das nukleare Er-
eignis eingetreten ist. Auch gegenüber diesen Staaten gilt nun-
mehr das Diskriminierungsverbot des Artikels 14 Abs. a des
Pariser Übereinkommens, d. h. sie werden den Vertragsstaaten
des Pariser Übereinkommens gleichgestellt. Dies wird auch im
Atomgesetz nachvollzogen (Satz 4), indem die dort festgelegte
unbegrenzte Haftung anders als bisher auch gegenüber Ge-
schädigten in Staaten ohne Kernanlagen gilt. Da solche Staaten
im Übrigen keine nationale Gesetzgebung zur Nuklearhaftung
haben, kann für sie auch das in den Sätzen 1 und 2 verankerte
Gegenseitigkeitsprinzip nicht gelten.

Zu Buchstabe b

Die Änderung in Absatz 3 Satz 2 setzt die Neuregelung des
Artikels 7 Abs. c des Pariser Übereinkommens um, wonach
die Ersatzleistung für Schäden an den Beförderungsmitteln
nicht dazu führen darf, dass für den Ausgleich sonstiger
Schäden weniger als 80 Mio. Euro zur Verfügung stehen;
damit wurde die bisherige Mindestsumme von 5 Mio. SZR
erheblich angehoben.

Zu Nummer 14 (§ 32)

Zu Buchstabe a

Der bisherige Absatz 2 bezog sich auf Artikel 8 Abs. b des
Pariser Übereinkommens. Nachdem diese Vorschrift entfallen
ist, ist Absatz 2 gegenstandslos und wird daher aufgehoben.
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Die bisherige Regelung des Absatzes 4 findet sich nunmehr
in dem durch die Schuldrechtsreform neu eingefügten § 203
Satz 1 BGB wieder und konnte somit in Absatz 4 entfallen;
hier genügt die allgemeine Verweisung auf die Verjährungs-
vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs in Absatz 5.
§ 203 Satz 1 BGB sieht darüber hinaus die Hemmung auch
bei Verhandlungen über die den Anspruch begründenden
Tatsachen vor. Dies ist für das Atomhaftungsrecht ebenfalls
sinnvoll.

Zu Buchstabe b

Die Änderung des Absatzes 3 ist Folge der neuen Verjäh-
rungsfrist in Artikel 8 Abs. a des Pariser Übereinkommens
bei Klagen wegen Tötung oder Verletzung eines Menschen.
Diese Frist wurde von zehn auf dreißig Jahre verlängert, wäh-
rend die Zehnjahresfrist bei Klagen wegen anderer Schäden
unverändert geblieben ist. Es wird klargestellt, dass die Vor-
rangregelung des Absatzes 3 nur solche Ansprüche betrifft,
die nicht die Tötung oder Verletzung eines Menschen betref-
fen. Ein Anspruch wegen eines Sachschadens, der innerhalb
der Zehnjahresfrist gerichtlich geltend gemacht wird, hat da-
nach keinen Vorrang vor einem Anspruch wegen eines Perso-
nenschadens, der erst nach Ablauf von zehn, aber innerhalb
von 30 Jahren geltend gemacht wird.

Zu Nummer 15 (§ 34 Abs. 1 Satz 1)

Es handelt sich um eine redaktionelle Änderung in Anpas-
sung an die Terminologie in § 4a Abs. 2 Nr. 1, Abs. 3 und 4
(vgl. die Ausführungen zu Nummer 3 Buchstabe b).

Zu Nummer 16 (§ 38)

Zu Buchstabe a

Der Regelungsgehalt der bisherigen Absätze 1 und 2 wird in
dem neuen Absatz 1 zusammengefasst, dessen Wortlaut im
Wesentlichen mit dem bisherigen Absatz 2 übereinstimmt.
Die Vorschrift ist unter den dortigen Voraussetzungen auf al-
le Vertragsstaaten des Pariser Übereinkommens oder des
Wiener Übereinkommens/Gemeinsamen Protokolls oder auf
Nichtvertragsstaaten anzuwenden. Die differenzierte Rege-
lung des bisherigen Absatzes 1 ist durch die Änderungs-
protokolle zum Pariser Übereinkommen und zum Wiener
Übereinkommen teilweise gegenstandslos geworden (dies
betrifft die Nummern 1, 5 und 6), sofern die Vertragsstaaten
die Änderungsprotokolle ratifiziert haben und diese damit
für diese Staaten völkerrechtlich verbindlich geworden sind.

Zu den Buchstaben b, c und d

Die Änderungen sind Folge der Neufassung des Absatzes 1.

Zu Nummer 17 (§ 40)

Zu Buchstabe a

Hier gelten die Ausführungen zu Nummer 3 Buchstabe b
entsprechend. Aus rein sprachlichen Gründen wurde jedoch
die Bezeichnung „Bundesrepublik Deutschland“ gewählt.

Zu Buchstabe b

Für die von den bisherigen Nummern 3 und 4 erfassten Aus-
nahmetatbestände ist das Regelungsbedürfnis entfallen.

Sowohl Schäden, die durch sonstige Strahlenquellen verur-
sacht werden, als auch Schäden am Beförderungsmittel sind
zwingend in die Haftung nach dem Pariser Übereinkommen
eingeschlossen; die den Vertragsstaaten durch das Überein-
kommen vormals eingeräumte Möglichkeit, diese Sachver-
halte von der Haftung auszuschließen, besteht nicht mehr.

Zu Nummer 18 (§§ 40a bis 40c)

Zur Umsetzung des neuen Artikels 13 Abs. h des Pariser
Übereinkommens, wonach diejenige Vertragspartei, deren
Gerichte im Ereignisfall nach dem Übereinkommen zustän-
dig sind, sicherzustellen hat, dass nur eines dieser Gerichte
für Entscheidungen über Schadensersatzklagen zuständig
ist, wird eine Regelung in Anlehnung an § 32a der Zivilpro-
zessordnung als neuer § 40a in das Atomgesetz eingefügt.

Durch einen einheitlichen Gerichtsstand soll der Gefahr ein-
ander widersprechender Gerichtsentscheidungen, unter-
schiedlicher Instanzen sowie einer unnötigen und kostenin-
tensiven Beauftragung von Sachverständigen begegnet
werden. Angesichts der möglicherweise schwerwiegenden
Auswirkungen und Komplexität eines Nuklearunfalls er-
scheint es hierbei sinnvoll, die sachliche Zuständigkeit des
Landgerichts vorzusehen, und zwar den Vorgaben des Pari-
ser Übereinkommens entsprechend des Landgerichts, in des-
sen Bezirk entweder das nukleare Ereignis eingetreten ist
oder der Sitz des haftpflichtigen Inhabers der Kernanlage
liegt (Absatz 1 Satz 1).

Absatz 1 Satz 2 setzt den neuen Artikel 13 Abs. b des Pariser
Übereinkommens um, wonach für den Fall, dass ein nuklea-
res Ereignis innerhalb der ausschließlichen Wirtschaftszone
einer Vertragspartei eintritt, für Klagen wegen eines nuklea-
ren Schadens aus diesem nuklearen Ereignis ausschließlich
die Gerichte dieser Vertragspartei zuständig sind. Da die aus-
schließliche Wirtschaftszone nicht zum deutschen Staats-
gebiet gehört und die räumliche Ausdehnung der Gerichts-
bezirke jeweils an den Grenzen des Staatsgebiets der
Bundesrepublik Deutschland endet, kann die ausschließliche
Wirtschaftszone keinen bestehenden Gerichtsbezirken zuge-
ordnet werden. Andere Anknüpfungspunkte wie z. B. der
Heimathafen des betreffenden Schiffes oder der Ort, an dem
der nukleare Schaden eintritt, würden nach den allgemeinen
Vorschriften entweder Gerichtsstände außerhalb oder meh-
rere Gerichtsstände innerhalb der Bundesrepublik Deutsch-
land begründen. Solche Zuständigkeitsverteilungen wären
jedoch mit Sinn und Zweck des Artikels 13 Abs. b und h des
Pariser Übereinkommens nicht vereinbar. Daher wird, an-
knüpfend auch an die obigen Erwägungen zum möglichen
Ausmaß eines nuklearen Ereignisses, die örtliche und sach-
liche Zuständigkeit dem Landgericht Hamburg zugewiesen.

Nach Absatz 2 werden die Länder ermächtigt, für Klagen
nach Absatz 1 Satz 1 ein bestimmtes Gericht innerhalb der
Landesgrenzen zu bestimmen. Außerdem soll den Ländern
mit Absatz 3 die Möglichkeit eingeräumt werden, durch
Staatsvertrag eine weitere Konzentration vorzunehmen. Auf
diese Weise könnte im Rahmen des föderalen Systems sogar
die Zuständigkeit eines einzigen Gerichts bundesweit er-
reicht werden. Demgegenüber ist es aus verfassungsrecht-
lichen Gründen nicht möglich, die Zuständigkeit eines Bun-
desgerichts zu begründen und auf diese Weise eine
Konzentration zu erzielen.
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Eine weitere Regelung zum ausschließlichen Gerichtsstand
enthält der neue § 40b. Danach ist für Klagen des Inhabers
einer Kernanlage oder des Besitzers eines radioaktiven Stof-
fes gegen den Bund und das zuständige Land auf Freistel-
lung nach § 34 das Landgericht am Sitz der Bundesregierung
ausschließlich zuständig. Die Vorschrift stellt eine Aus-
nahmeregelung zu § 18 der Zivilprozessordnung dar, der be-
stimmt, dass sich der allgemeine Gerichtsstand des Fiskus
nach dem Sitz der (in der jeweiligen Sache) vertretungsbe-
fugten Behörde richtet. Da es in der Praxis erfahrungsgemäß
schwierig ist, den für die Prozessführung des Fiskus zustän-
digen gesetzlichen Vertreter zu ermitteln, weil die einschlä-
gigen Vertretungsvorschriften des Bundes- und Landes-
rechts zahlreich und unübersichtlich sind, erscheint in dem
besonderen Fall der Klage auf Freistellung eine Ausnahme-
regelung gerechtfertigt.

Der neue § 40c setzt Artikel 13 Abs. g des Pariser Überein-
kommens um. Diese Vorschrift bestimmt, dass die Vertrags-
partei, deren Gerichte für Schadensersatzklagen wegen eines
nuklearen Schadens zuständig sind, sicherstellt, dass der
Staat für die geschädigte Person mit deren Einwilligung Kla-
ge erheben kann, wenn die geschädigte Person diesem Staat
angehört oder ihren Wohnsitz oder Aufenthalt im Hoheitsge-
biet dieses Staates hat. Die Klagebefugnis steht nur solchen
Staaten zu, auf die sich der Anwendungsbereich des Pariser
Übereinkommens (Artikel 2) erstreckt.

Zu Nummer 19 (§§ 56, 57a Abs. 1 Nr. 1 bis 3 und 58 Abs. 3)

Die genannten Vorschriften sind zwischenzeitlich gegen-
standslos geworden und werden daher aus Gründen der
Rechtsbereinigung aufgehoben.

Zu Nummer 20 (Anlage 1)

Die Anlage 1 zum Atomgesetz wird aufgehoben; auf die
Ausführungen zu Nummer 1 Buchstabe a wird verwiesen.

Zu Nummer 21 (Anlage 2)

Die Anlage 2 zum Atomgesetz wird aufgehoben; auf die
Ausführungen zu Nummer 2 Buchstabe a, den Nummern 4
und 9 Buchstabe e wird verwiesen.

Zu Artikel 2 (Änderung der Strahlenschutzverord-
nung)

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Änderung des
§ 25 Abs. 5 des Atomgesetzes und zur Aufhebung der
Anlage 2 zum Atomgesetz. Gemäß Artikel 10 des Pariser
Übereinkommens ist für Kernmaterialien eine Befreiung von
der Pflicht zur Deckungsvorsorge nicht zulässig. Dement-
sprechend stellte schon die bisherige Regelung des § 18
Abs. 2 sicher, dass die Freigrenzenregelung des Absatzes 1
Nr. 4 nicht auf Beförderungen angewendet wird, für die eine
Haftung nach dem Pariser Übereinkommen in Betracht
kommt. Diese Regelung wird nunmehr an die erwähnten
Änderungen im Atomgesetz angepasst.

Zu Artikel 3 (Änderung des Verwaltungskosten-
gesetzes)

§ 8 Abs. 4 nennt einen Katalog von Bundesbehörden und
Bundesanstalten, die gegenüber den in Absatz 1 genannten

Rechtsträgern – Bund und Länder – berechtigt bleiben, Ge-
bühren zu erheben.

Das Bundesamt für Strahlenschutz ist in den Katalog mit
aufzunehmen, weil ihm bei seiner Gründung Aufgaben der
Physikalisch-Technischen Bundesanstalt übertragen wur-
den, für die die Physikalisch-Technische Bundesanstalt
bereits Gebühren bei den in Absatz 1 genannten Rechtsträ-
gern erheben durfte. Zudem ist die Zuständigkeit, die An-
wendung radioaktiver Stoffe oder ionisierender Strahlung
am Menschen in der medizinischen Forschung nach der
Strahlenschutz- und der Röntgenverordnung zu genehmigen,
von den Ländern auf das Bundesamt für Strahlenschutz
übergegangen. Dabei erfolgt eine Vielzahl der Genehmigun-
gen gegenüber Behörden bzw. juristischen Personen des
öffentlichen Rechts, die keine vergleichbare Gegenleistung
erbringen.

Zu Artikel 4 (Änderung der Kostenverordnung
zum Atomgesetz)

Zu Nummer 1 (§ 6)

Es handelt sich um eine Folgeänderung zur Aufhebung des
§ 7 Abs. 1 und 3. Der bisherige § 7 Abs. 2 bleibt inhaltlich
unverändert, wird jedoch aus systematischen Erwägungen
dem § 6 als neuer Absatz 2 angefügt.

Zu Nummer 2 (§ 7)

Die Aufhebung der Absätze 1 und 3 ist Folge der Ergänzung
des Kataloges des § 8 Abs. 4 des Verwaltungskostengesetzes
(VwKostG) um das Bundesamt für Strahlenschutz (siehe die
Ausführungen zu Artikel 3).

Die Möglichkeit, künftig Gebühren zu erheben, soll auch ge-
genüber den als gemeinnützig anerkannten Forschungsein-
richtungen bestehen, denn eine Vielzahl von Genehmigun-
gen zur Anwendung radioaktiver Stoffe oder ionisierender
Strahlung am Menschen in der medizinischen Forschung
wird gerade von solchen Einrichtungen beantragt (im Jahr
2006 wurden in Bayern und Nordrhein-Westfalen ca. 60 Ge-
nehmigungsanträge von universitären, als gemeinnützig
anerkannten Einrichtungen gestellt). Um die teilweise erheb-
lichen Verwaltungskosten des Bundesamtes für Strahlen-
schutz refinanzieren zu können, wird Absatz 1 gestrichen.

Der bisherige Absatz 3 enthielt eine Ausnahme zu § 8 Abs. 4
VwKostG. Hierdurch wurde die Gebührenpflicht der von § 8
Abs. 1 VwKostG erfassten Rechtsträger gegenüber den in
§ 8 Abs. 4 VwKostG genannten Bundesoberbehörden wie-
der aufgehoben. Damit die jetzige Änderung des § 8 Abs. 4
VwKostG nicht ins Leere läuft, wird Absatz 3 gestrichen.

Zu Artikel 5 (Inkrafttreten)

Artikel 5 sieht unterschiedliche Zeitpunkte für das Inkraft-
treten des Gesetzes vor.

Nach Absatz 1 treten die Artikel 1 und 2 erst mit der völker-
rechtlichen Verbindlichkeit des Protokolls zur Änderung des
Pariser Übereinkommens in Kraft; § 25 Abs. 1 Satz 2 des
Atomgesetzes ist insoweit nicht anzuwenden. Folgende
Überlegung ist hierfür maßgebend:

Das Änderungsprotokoll enthält Bestimmungen zur Modifi-
zierung der Gerichtsstandsregelung in Artikel 13 dieses
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Übereinkommens, die die Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des
Rates vom 22. Dezember 2000 über die gerichtliche Zustän-
digkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Ent-
scheidungen in Zivil- und Handelssachen berühren. Arti-
kel 13 des Pariser Übereinkommens sowohl in der ursprüng-
lichen als auch in der geänderten Fassung beruht auf dem
Grundsatz der ausschließlichen gerichtlichen Zuständigkeit
der Gerichte desjenigen Vertragsstaates, in dessen Hoheits-
gebiet das nukleare Ereignis eingetreten ist. Insoweit steht
diese Vorschrift im Gegensatz zu den Regelungen der Ver-
ordnung (EG) Nr. 44/2001, die mehrere alternative Gerichts-
stände für Schadensersatzklagen vorsehen, insbesondere den
allgemeinen Gerichtsstand des Mitgliedstaates, in dem der
Beklagte seinen Wohnsitz hat, und die besondere Zuständig-
keit des Ortes, an dem das schädigende Ereignis eingetreten
ist. Das Änderungsprotokoll fällt somit hinsichtlich der Ge-
richtsstandsregelung in die ausschließliche Zuständigkeit
der Gemeinschaft, da die Mitgliedstaaten nicht berechtigt
sind, von den Normen der Verordnung (EG) Nr. 44/2001
abzuweichen oder mit dritten Staaten Verpflichtungen einzu-
gehen, die diese Normen beeinträchtigen. Allerdings konnte
das Protokoll insoweit nicht durch die Gemeinschaft selbst
unterzeichnet und ratifiziert werden, da das Pariser Überein-
kommen einer Beteiligung regionaler Organisationen nicht
offensteht. Um Artikel 13 gleichwohl in der vorgesehenen
Weise zu ändern und so den Grundsatz der ausschließlichen
Gerichtsbarkeit als eine der tragenden Säulen des Nuklear-
haftungsrechts weiter zu stärken, hat der Rat der Europäi-
schen Gemeinschaft die Mitgliedstaaten, die Vertragsstaaten
des Pariser Übereinkommens sind, ausnahmsweise ermäch-
tigt, das Änderungsprotokoll im Interesse der Gemeinschaft
zu unterzeichnen und zu ratifizieren. Dabei hat die Hinter-
legung der Ratifizierungsurkunden durch alle Mitglied-
staaten gleichzeitig zu erfolgen. Auf Grund dieser europa-
rechtlichen Besonderheit soll auch das innerstaatliche In-
krafttreten der Artikel 1 und 2 an die völkerrechtliche
Verbindlichkeit des Änderungsprotokolls, die mit der gleich-
zeitigen Hinterlegung der Ratifizierungsurkunden eintreten
wird (vgl. Artikel 20 des Pariser Übereinkommens), ge-
knüpft werden.

Absatz 2 bestimmt eine Viermonatsfrist für das Inkrafttreten
der Artikel 3 und 4, d. h. der rechtlichen Grundlagen, die das
Bundesamt für Strahlenschutz ermächtigen, für Amtshand-
lungen Gebühren von bisher gebührenbefreiten Rechtsträ-
gern zu erheben.
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Anlage 2

Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates

Der Nationale Normenkontrollrat hat die beiden Entwürfe
eines Gesetzes zum Pariser Übereinkommen und zum Brüs-
seler Zusatzübereinkommen (Vertragsgesetz) sowie eines
Zweiten Gesetzes zur Änderung haftungsrechtlicher Vor-
schriften des Atomgesetzes und der Atomrechtlichen
Deckungsvorsorge-Verordnung und des Chemikaliengeset-
zes (Atomrecht-Haftungsnovelle 2007) auf Bürokratie-
kosten, die durch Informationspflichten begründet werden,
geprüft.

Mit den vorliegenden Entwürfen werden keine Informa-
tionspflichten für Wirtschaft, Bürger und Verwaltung einge-
führt, geändert oder abgeschafft.

Der Nationale Normenkontrollrat hat keine Bedenken gegen
die Regelungsvorhaben.
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Anlage 3

Stellungnahme des Bundesrates

Der Bundesrat hat in seiner 843. Sitzung am 25. April 2008
beschlossen, zu dem Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Abs. 2
des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen:

Zu den Artikeln 3 und 4 (§ 8 Abs. 4 Nr. 8 VwKostG,
§ 6 Abs. 2 und § 7 AtKostV)

Die Artikel 3 und 4 sind zu streichen.

Folgeänderung:

In Artikel 5 ist Absatz 2 zu streichen.

B e g r ü n d u n g

Durch die in den Artikeln 3 und 4 enthaltenen Änderun-
gen des Verwaltungskostengesetzes und der Kostenver-
ordnung zum Atomgesetz wird das Bundesamt für Strah-
lenschutz in die Lage versetzt, künftig auch von Bund,
Ländern, Gemeinden und bestimmten juristischen Perso-
nen des öffentlichen Rechts sowie von gemeinnützigen
Forschungseinrichtungen Gebühren zu erheben.

Bisher kann das Bundesamt für Strahlenschutz von den
nach § 8 Abs. 1 VwKostG befreiten Stellen (insbesonde-
re Ländern und Gemeinden) keine Gebühren für Amts-
handlungen nach dem Atomgesetz erheben. Gründe, von
der bisherigen Gebührenbefreiung abzuweichen, sind
nicht ersichtlich. Eine Entlastung des Bundeshaushalts zu
Lasten der Länderhaushalte wird abgelehnt.

Darüber hinaus sind die gemeinnützigen Forschungsein-
richtungen nach jetziger Rechtslage gemäß § 7 Abs. 1
AtKostV von Gebühren auf der Grundlage des Atomge-
setzes befreit. Mit der beabsichtigten Aufhebung des § 7
Abs. 1 AtKostV wird die Forschung in Deutschland aus-
weislich der Gesetzesbegründung mit zusätzlichen Kos-
ten belastet. Ein solches Signal für den Forschungs-
standort Deutschland muss vermieden werden. Die damit
verbundene Belastung der Länder, die die betroffenen
Forschungseinrichtungen teilweise finanzieren, wird ab-
gelehnt.

Zur Folgeänderung:

Die Streichung des Artikels 5 Abs. 2 (Inkrafttreten der
Artikel 3 und 4) folgt aus der Streichung der Artikel 3
und 4.



Drucksache 16/9077 – 24 – Deutscher Bundestag – 16. Wahlperiode

Anlage 4

Gegenäußerung der Bundesregierung

Die Bundesregierung nimmt zu dem Vorschlag des Bundes-
rates wie folgt Stellung:

Die Bundesregierung stimmt dem Vorschlag nicht zu. Die
Bundesregierung ist der Auffassung, dass die Schaffung der
rechtlichen Voraussetzungen für eine vollständige Refinan-
zierung der Kosten, die dem Bundesamt für Strahlenschutz
durch die Genehmigung der Anwendung radioaktiver Stoffe
oder ionisierender Strahlung – einschließlich Röntgenstrah-
lung – am Menschen zum Zwecke der medizinischen For-
schung entstehen, notwendig ist. Mit Hilfe der hierdurch zu
erwartenden zusätzlichen Einnahmen in einer Größenord-
nung von etwa 350 000 Euro pro Jahr sollen die Stellen im
Bundesamt, die mit der Wahrnehmung der genannten Aufga-
ben betraut sind, künftig dauerhaft gesichert werden.
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